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Auflagen: verkaufte Auflage 2. Quartal 2021 inkl. ePaper lt. IVW – Kreisauflagen lt. Verlagsangaben.
  * davon Mo–Fr 2.745 und Sa 2.796 Exemplare im Kreis Borken.  
 ** inklusive Mo–Fr 2.745 und Sa 2.796 Exemplare Allgemeine Zeitung Coesfeld. 
*** entspricht Mo–Sa

ZIS ist ein Zeitungsinformationssystem, in dem alle Anzeigenbelegungseinheiten mit einer ein-
deutigen sechsstelligen Nummer identfiziert werden. Der ZIS-Schlüssel wird in allen Zeitungsdaten 
von ZMG, IVW und AG. MA geführt und ermöglicht eine reibungslose Zuordnung der Ausgaben.

Titel nach Ausgaben Mo–Fr Sa nach Kreisen Mo–Fr Sa ZIS-Nr.

10500 ZGM Gesamtausgabe 186.851  194.130    186.851    194.130   105.295
10100 Hauptausgabe Münster inkl. 10364 EVZ 98.894   103.737   Stadt Münster  41.540    43.994   104.886

10130 WN Nottuln/Havixbeck  5.654    5.899   Kreis Coesfeld  33.683    34.523   100.170
10180 WN Lüdinghausen  8.414    8.762   101.258
10320 Allgemeine Zeitung Coesfeld*  15.483    15.781   101.519
10330 Dülmener Zeitung***  6.877    6.877   101.100

10145 WN/Grevener Zeitung  6.457    6.772   Kreis Steinfurt  66.622    69.101   104.889
10175 WN/MZ Steinfurt  11.728    12.176   104.883
10230 WN Lengerich  6.062    6.173   101.193
10240 Ibbenbürener Volkszeitung  16.349    16.818   101.072
10360 Münsterländische Volkszeitung, Rheine  16.293    17.062   100.710
10364 Emsdettener Volkszeitung  6.280    6.570   101.345
10370 WN Ochtrup  3.453    3.530   101.877

10150 WN Telgte  5.500    5.727   Kreis Warendorf  18.821    19.564   100.325
10160 WN Sendenhorst/Drensteinfurt  3.912    4.063   100.626
10190 WN Warendorf  4.699    4.899   100.931
10200 WN Ahlen  4.710    4.875   101.777

10210 WN Gronau  7.637    7.789   Kreis Borken**  26.185    26.948   100.403
10340 Borkener Zeitung  15.803    16.363   101.578

Auflagenzahlen
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 Min.  Max. Ausgabe Platzierung Anmerkung zur Berechnung Muster

Gestaltete 
Anzeigen 4c

lt. Media-
daten 485/7 siehe folgende Seiten Anzeigen-/Textseiten mm-Preis lt. Mediadaten

Donnerstag, 24. September 2020
NR. 223 RBM1WN Münster

Stadtmagazin

absurd, eine solche Einla-
dung auszuschlagen“, re-
agiert Lewe im Interview.
Eine Politik, die sich nur
zwischen Sprakel und
Amelsbüren bewege, reiche
nicht aus. „Wer sich auf
internationalem Parkett
nicht sicher fühlt, der ist
auch nicht geeignet für die-
ses Amt“, so der amtierende
Oberbürgermeister.
Münsters CDU hatte Todes-

kino für eine „mehr graue als
grüne Leistungsbilanz“ als
Stadtrat und Bürgermeister
der Stadt Kiel scharf kriti-
siert. In Kiel sei gar nichts in

die Hose gegangen, entgeg-
net Todeskino im Interview
mit unserer Zeitung.
Wenige Tage vor der ent-

scheidenden Stichwahl um
das Oberbürgermeisteramt
von Münster machen die
beiden Kontrahenten, Lewe
und Todeskino, ihre Positio-
nen zu drängenden politi-
schen Themen wie Mobilität
und bezahlbares Wohnen in
zwei großen Interviews
deutlich. Die beiden aus-
führlichen Gespräche er-
scheinen am Freitag im On-
lineportal und in der Print-
ausgabe unserer Zeitung.

Nachrichten

Münster. Ein 43-jähriger
Radfahrer wurde am Mon-
tag gegen 17.30 Uhr am
Königsweg beim Zusam-
menstoß mit einem Auto
schwer verletzt. Der Müns-
teraner war nach Polizei-
angaben auf der Straße in
Richtung Dahlweg unter-
wegs. Plötzlich fuhr ein 63-
Jähriger mit seinem Fiat

vom rechten Fahrbahn-
rand an, um nach links in
die Scheibenstraße abzu-
biegen. Der Radfahrer
konnte nicht mehr brem-
sen, stieß gegen den Wa-
gen, rutschte über die Mo-
torhaube und fiel auf die
Straße. Rettungskräfte
brachten den Verletzten
ins Krankenhaus.

Radfahrer schwer verletzt

Münster. Vor genau 60
Jahren wurde die Urkunde
der Städtepartnerschaft
zwischen Orléans und
Münster unterzeichnet.
Deshalb schmückt am
heutigen Donnerstag die
Jubiläumsflagge zusam-
men mit einer deutschen
und französischen Flagge
das Stadtweinhaus.
Den ersten Kontakt hatte

der damalige Bürgermeis-
ter von Orléans, Roger Se-
crétain, angeregt. Er war
es, der den deutschen Ge-
sandten Dr. Josef Jansen
um Empfehlung einer
deutschen Partnerstadt bat.
Münster stellte sich als be-
sonders geeignet dar. Beide
Städte nehmen historisch
wichtige Rollen in der Ge-
schichte ihres Landes ein,
und ihre Bevölkerungs-
struktur ähnelt sich.
Auf Einladung des Rates

der Stadt Münster reiste
im September 1960 eine
große Delegation aus Or-
léans an, darunter auch
ehemalige Kriegsteilneh-
mer und Kriegsgefangene.
Am 24. September 1960
beschworen im Friedens-
saal Oberbürgermeister Dr.
Busso Peus und Maire Ro-
ger Secrétain die Partner-
schaft zwischen beiden
Städten. 1961 wurde das
Dokument in Orléans
unterzeichnet.
Beide Seiten verpflichte-

ten sich damit, „ständige

Verbindung miteinander
zu halten und den Aus-
tausch der Bürger unserer
Städte zu fördern, um auf
diese Weise in gegenseiti-
ger herzlicher Verständi-
gung das lebendige Gefühl
europäischer Verbunden-
heit zu entwickeln und
unsere Kräfte in dem Be-
mühen zu vereinen, eine
europäische Einheit herzu-
stellen, die notwendiger-
weise die Grundlage von
Frieden und Wohlstand ist.“
Die geplanten Feiern

müssen aufgrund der Co-
rona-Einschränkungen
ausfallen und werden im
nächsten Jahr anlässlich
der dann 60-jährigen Ko-
operation zwischen den
Handwerkskammern
Münster und Orléans
nachgeholt. Anfang Sep-
tember fanden dennoch
verschiedene Aktionen in
Münster statt: Unter ande-
rem richteten Oberbürger-
meister Markus Lewe,
Handwerkskammer-Präsi-
dent Hans Hund und wei-
tere Vertreter aus Kultur
und Wirtschaft Videobot-
schaften an die französi-
schen Freunde. Zum heuti-
gen Tag der Urkunden-
unterzeichnung richtet
William Chancerelle, Bei-
geordneter des Bürger-
meisters von Orléans, ein
Grußwort an Münster.

| www.stadt-muenster.de/
international

Im Mai 1961 unterzeichnete Münsters damaliger Oberbürgermeister
Busso Peus im Rathaus von Orléans die Partnerschaftsurkunde;
dahinter mit gezücktem Füllfederhalter der damalige Bürgermeister
von Orléans, Roger Secrétain. Foto: Stadt Münster

Verbundenheit als
Selbstverpflichtung

Münster. 78000 Briefwahl-
unterlagen hat das Wahl-
amt für die Oberbürger-
meister-Stichwahl am 27.
September verschickt –
aber nur rund die Hälfte
der roten Wahlbriefe sind
bisher wieder ins Stadt-
haus 1 zurückgekommen.
Daher gibt die Stadt vor-

sorglich den Rat: Spätes-
tens am heutigen Donners-
tag sollten die Briefwahl-
unterlagen in einem Post-
kasten sein, der an diesem
Tag auch geleert wird. Auf
Nummer sicher geht, wer
seinen Wahlbrief in einen
Hausbriefkasten der Stadt-
häuser einwirft.

Briefwahl: Immer an Postkasten denken

Münster. Die Gesamtzahl
labordiagnostisch bestätig-
ter Corona-Fälle im Stadt-
gebiet ist auf 1009 (+6) ge-
stiegen. Davon sind 954

(+6) Patienten genesen. 13
Personen, die mit dem Vi-
rus infiziert waren, sind
gestorben. Aktuell gelten
42 Münsteraner als infiziert.

Corona: 42 Münsteraner aktuell infiziert

Von Martin Kalitschke

Münster. Zwischen der Stadt
Münster und dem „Kinder-
und Jugendcircus Alfredo“
ist ein Rechtsstreit ent-
brannt. Die Stadt hat einen
Antrag auf Bewilligung eines
Zuschusses abgelehnt, wie
unsere Zeitung aus Verwal-
tungskreisen erfahren hat –
und wie ein Sprecher der
Stadt sowie der „Verein zur
Förderung der Jugendarbeit
in Münster, Kinder- und Ju-
gendcircus Alfredo“ bestäti-
gen. Daraufhin hat der Zir-
kus Klage gegen die Stadt
eingereicht, so Vorstands-
mitglieder des Vereins in
einem Schreiben ihres An-
walts, das unserer Zeitung
vorliegt. Darin wird auch die
Begründung der Stadt
Münster für die Ablehnung
des Zuschussantrages ge-
nannt: Es liege eine „anony-
me Meldung“ vor, die den
Schluss zulassen würde,
„dass das Kindeswohl nicht
ausreichend gewährleistet
sei“. Die Verwaltung will sich
zu dieser Begründung nicht
äußern.
Die Klage richte sich vor-

rangig auf die Gewährung
des Zuschusses, betonen die
Vorstandsmitglieder –
„zweitrangig aber auch auf
das Unterlassen zu behaup-
ten, das Kindeswohl sei im
,Jugendcircus Alfredo e.V.‘
gefährdet oder aber nicht ge-
währleistet“. Eine entspre-
chende Klageerweiterung sei
vorbereitet. Im Rahmen des
Klageverfahrens habe der
Vorstand die Verwaltungsak-
te einsehen können. Darin
„finden sich keine nachvoll-
ziehbaren Gründe, die für
das ablehnende Verhalten
der Stadt sprechen“.
Inzwischen ist es laut Zir-

kus-Vorstand zu einem Tref-
fen mit Vertretern der Stadt
und des Kinderschutzbun-
des gekommen. Dabei habe
der Vorstand des Vereins
eine „umfassende Koopera-
tion“ zugesagt. Zudem soll
das Amt für Kinder, Jugend-
liche und Familien an der
nächsten Mitgliederver-
sammlung des Vereins teil-
nehmen – ebenso wie der
Kinderschutzbund. Weiter
habe der Zirkus in dem Ge-
spräch zugesagt, „jegliche
Hilfeleistung“ durch Stadt
und Kinderschutzbund in
Beratungs- oder Schulungs-
veranstaltungen oder in ver-
traglichen Kooperationen
anzunehmen.

Hinweise, dass es wieder-
holt sexuelle Übergriffe auf
Minderjährige gegeben ha-
be, liegen dem Vorstand laut
schriftlicher Mitteilung nicht
vor. „Selbstverständlich
kann der Vorstand nicht aus-
schließen – wie jeder Vor-
stand eines Vereins, in dem
Kinder und Jugendliche be-
treut werden –, dass es zu
Vorfällen kommen kann, die
als sexualbezogen bewertet
werden könnten“, heißt es
dort. „Aber auch von solchen
aktuellen sexuellen Über-
griffen ist dem Vorstand des
,Kinder- und Jugendcircus

e.V.‘ nichts bekannt. Im Übri-
gen erlauben wir uns den
Hinweis, dass sich ein sol-
cher Vorwurf auch nicht be-
weissicher in den Verwal-
tungsakten der Stadt Müns-
ter befindet.“ Der Vorstand
gehe „aus sicherer Erkennt-
nis und verantwortungsbe-
wusster Vorstandstätigkeit“
davon aus, dass keinerlei be-
anstandungswürdige Vorfäl-
le vorliegen.
Der Vorstand bezieht zu-

dem Stellung zu einem
gegenüber unserer Zeitung
geäußerten Vorwurf, dass
einer der Zirkus-Fotografen

vor knapp zehn Jahren an-
zügliche Fotos von Kindern
gemacht haben soll. „Zu kei-
nem Zeitpunkt hat der Vor-
stand (...) Kenntnis von ju-
gendgefährdenden Fotos er-
halten. Zu keinem Zeitpunkt
sind solche Fotos in die
Kenntnis der Vorstandsmit-
glieder gelangt.“ Der Vor-
stand achte vielmehr „sehr
genau darauf, dass keine
Fotos gefertigt werden, die
man als ,sexualisierend‘ be-
werten könnte“.
In einem im Mai 2020 er-

stellten Präventionskonzept
des Vereins, das unserer Zei-

tung vorliegt, wird detailliert
dargelegt, welche Ansprüche
an Übungsleiter und Ehren-
amtliche gestellt werden. So
haben sie regelmäßig aktuel-
le erweiterte Führungszeug-
nisse vorzulegen. Bei
Übungsstunden soll nach
Möglichkeit ein Elternteil
anwesend sein. Eins-zu-eins-
Situationen seien zu vermei-
den. Bei Verdacht auf Kin-
deswohlgefährdung werde
der Verein eng mit der Stadt
zusammenarbeiten. Zudem,
so der Verein, sei inzwischen
eine Kinderschutzbeauftrag-
te benannt worden.
Auf Anfrage unserer Zei-

tung hat der Vorsitzende des
Vereins, Thomas Egbers, be-
tont, dass er von Vertretern
der Stadt die Zusage erhalten
habe, dass die Fördermittel
nach der geplanten Mitglie-
derversammlung freigege-
ben werden sollen. Ein Spre-
cher der Stadt stellt aller-
dings mit einem deutlichen
„Nein“ klar, dass die Stadt
keine späteren Förderungen
in Aussicht gestellt habe.

Vor mittlerweile 34 Jahren ist der Kinder- und Jugendzirkus Alfredo gegründet worden. Foto: Andreas Hasenkamp

Verwaltung lehnt Zuschussantrag ab

Kinderzirkus klagt gegen die Stadt

„Kinder- und Jugendcircus Alfredo“

Der „Kinder- und Jugend-
circus Alfredo“ wurde
1986 von Thomas Egbers
gegründet. Das Projekt,
bei dem Kinder und Ju-
gendliche ihr Können in
der Manege präsentieren,
war anfangs Bestandteil
der Jugendarbeit der Ka-

tholischen Pfarrgemeinde
St. Marien. 2005 trennte
sich der Zirkus von der
Gemeinde und gründete
den „Verein zur Förderung
der Jugendarbeit in
Münster, Kinder- & Ju-
gendcircus Alfredo e.V.“,
dessen Vorsitzender

Egbers ist. Aktuell habe
der Verein rund 50 Mit-
glieder sowie vier
Übungsleiter, heißt es auf
der Homepage. Der Zirkus
ist wiederholt im Ausland
aufgetreten, sein „Hiltru-
per Weihnachtscircus“ gilt
als Publikumsmagnet.

Von Ralf Repöhler

Münster. Der Wahlkampf in
Münster ist aus Sicht der bei-
den verbliebenen Oberbür-
germeisterkandidaten, Mar-
kus Lewe (CDU) und Peter
Todeskino (Grüne), im Gro-
ßen und Ganzen fair verlau-
fen.Mit Blick auf die mit gro-
ßer Spannung erwartete
Stichwahl am kommenden
Sonntag (27. September) sei
es allerdings „bunt und laut
geworden“, findet Amtsinha-
ber Markus Lewe.
„Ich hatte eigentlich am

Abend der Wahl den Mitbe-
werbern zu einem fairen
Wahlkampf gratulieren wol-
len, aber der Mitbewerber

hat ja sofort losgebollert“,
sagt Lewe im Interview mit
unserer Zeitung in Richtung
Todeskino. Das sei eigentlich
kein Münster-Stil. Aber auch
daran werde man sich ge-
wöhnen müssen.
Aus Sicht von Todeskino

gleitet der Wahlkampf in der
letzten Woche etwas ab. „Das
finde ich weder von den
Grünen noch von der CDU
gut und mahne dringend an,
abzurüsten und wieder auf
das Normalmaß zurückzu-
kommen, so wie es sich für
Münster gehört“, sagt Todes-
kino unserer Zeitung. Der
grüne Spitzenkandidat selbst
hatte Lewe in der Wahlnacht
vor eineinhalb Wochen
einen „Einschläferungswahl-
kampf“ vorgeworfen und
dessen damals bevorstehen-
de Dienstreise mit dem Bun-
despräsidenten nach Italien
scharf kritisiert. „Wenn ein
Staatsoberhaupt einen Ober-
bürgermeister bittet, ihn auf
eine Reise für einen Tag zu
begleiten, in der es um die
wichtigen Themen der Zu-
kunft geht, Covid-19 und
Klimawandel, wäre es völlig

Lewe und Todeskino kritisieren Zuspitzung

„Der Wahlkampf ist laut geworden“

Peter Todeskino Foto: Matthias AhlkeMarkus Lewe Foto: Matthias Ahlke

Kommunalwahl
2020

-kb- Münster. „Markus Lewe
ist die richtige Wa

hl bei der

Stichwahl am Sonntag“, be-
zieht der FDP-Fraktionsvor-
sitzende Jörg Berens Stel-
lung im laufenden Wahl-
kampf. Einen Ta
Aufruf der SPD,

FDP wirbt
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NR. 38 RMS04 MÜNSTER

-bn- MÜNSTER. Kunst verbin-
det, sagt Superintendentin
Meike Friedrich. Gerade
heute sei sie ein Vehikel zur
Völkerverständigung. In der
Apostelkirche eröffnete
Friedrich am Freitag eine
Ausstellung, die gleich in
mehrfacher Hinsicht Gren-
zen überschreitet. Einmal,
weil drei Kirchenkreise be-
teiligt sind: Münster, Teck-
lenburg und Steinfurt, Coes-
feld, Borken. Und dann, weil
sie Kunst aus Simbabwe, Na-
mibia und den Philippinen
vereint.

Eine Kunst, die sich auch
politisch versteht, erklärte
bei der Eröffnung Trelly Ma-
rigza. Die Philippinin malt
und ist als Menschenrechts-
aktivistin tätig. Sie arbeitet
mit Menschen, die unter Fol-
ter und Verschleppung gelit-
ten haben. Deren Verletzun-
gen sind Motive ihrer Bilder.

Kerstin Hemker, Pastorin
aus dem Kirchenkreis Stein-

furt, machte deutlich, dass
die afrikanischen Werke, die
sie und ihr Mann seit Jahren
sammeln, aktuelle Kunst sei,
in der sich junge afrikani-
sche Künstler mit ihrer Le-
benswirklichkeit auseinan-
dersetzen.

Marie-Paule Neu hat acht

Jahre lang auf den Philippi-
nen als Lehrerin gelebt. Aus
dieser Zeit stammen die
Kontakte der Münsteranerin.
Kunst, sagte sie, ist zunächst
Handwerkskunst gewesen,
die Malerei sei später ge-
kommen.

Die Ausstellung wird be-

gleitet von einer Reihe von
Veranstaltungen unter dem
Motto „Weite wirkt“. Am
Dienstag (16. Februar), 19.30
Uhr, im Jakobuszentrum be-
richtet Pfarrer Martin Mus-
troph über Chancen und
Grenzen der Partnerschafts-
arbeit.

Die philippinische Tänzerin Meriam Salandam eröffnete am Freitag die Ausstellung „Weite
wirkt“ in der Apostelkirche. Foto: bn

LESERBRIEFE

n Leserbriefe geben die Meinung der Verfasser wieder, mit der sich
die Redaktion nicht immer identifiziert. Diese behält sich Kürzungen
vor. Anonyme Zuschriften werden nicht veröffentlicht. Zur Verifizierung
benötigen wir Ihre Postanschrift und Ihre Telefonnummer (letztere wird
nicht veröffentlicht). Ihre Meinung erreicht uns am schnellsten per E-
Mail an redaktion.ms@zeitungsgruppe-muenster.de.

Zum Bericht „Rosenmon-
tagszug wir abgeblasen“
vom 8. Februar:
Dazu ein schöner Witz:
Zwei Meteorologen arbei-
ten zusammen in einer
Wetterstation. Einer ver-
lässt den Raum mit den

Worten: „Kalli, ich mach
Feierabend, wenn Du
nachher gehst, schließ`
die Fenster, man kann
nie wissen, wie das Wet-
ter wird.“

Jochen Rüsenberg
Junkerstraße 8

Man kann nie wissen

Rosenmontagszug

Zum Bericht „Au Revoir „
Le Midi „ vom 6. Februar:
Mit dem Sterben von Cáfe-
haus – und Kneipenkultur
stirbt auch immer ein
Stück Stadtkultur. Eine
weitere, sehr traurige
Nachricht!

Wieder eine Institution
weniger, die Münsters
schönes, offenes Gesicht
mit geprägt hat. Ein wun-
derbares Restaurant, aber
auch ein immer jung ge-
bliebener Ort münsteri-
scher Kultur, von Musik,
Dichtung oder Kabarett ge-
nerationsübergreifend,
weltoffen, einzigartig.

Münster verliert ganz
viel. Wie auch mit dem
Café Kleimann, wie mit
dem alten „Café Grotemey-
er“.

Nichts, was den Verlust
auffangen kann. Oder,
vielleicht doch? Es gibt ein
„schlafendes Dornröschen“
in Münster. Einen Ort, der
in seiner eigentlichen
Schönheit nur wachge-
küsst werden müsste. Ich
meine das ehemalige
Theatercafé, heute Theater-
treff genannt. Dieser Name
könnte Programm werden.

Wer erinnert sich nicht:

Ich und viele meiner
Freunde und Bekannten
tun dies voller Wehmut
an die wunderbaren Zei-
ten im ehemaligen Thea-
tercafé. Mitten in der
Altstadt mit großer Ter-
rasse, einem fantasti-
schen Blick auf die ge-
lungene Harmonie alter
Gemäuer und des Thea-
terraums; ruhig, zentral,
zum Kaffeeplausch oder
zum abendlichen Wein,
Lesen, plaudern, Leute
treffen, tanzen.

Das wäre der Ort, der
aktuell verlorenes wieder
zurück holen könnte.
Generationsübergreifend,
für Jung und Alt. Für Fa-
milien, Studenten,
Künstler. Für die älteren
Menschen (nebenan ist
ein Aufzug, der den Ort
bequem erreichen lässt).
Für ein offenes Münster.
Direkt verbunden mit
unserem Theater, dass
unter Leitung des Inten-
danten Ulrich Peters
und seinen Künstlern
hier gerade ein Beispiel
liefert, wie man Münster
schöner macht.

Wolfgang Meistes
Kerßenbrockstr. 33

Theatercafé wieder beleben

Kneipensterben

Zum Bericht „Kommentar
„Stimmungswandel“ vom
4. Februar:
Es war seit Jahren abseh-
bar, dass auch südlich des
Markweges irgendwann
ein Baugebiet erschlossen
wird. Aber was für eine
perfide Aussage in dem
Kommentar, dass sich jene,
die – angeblich – Bautä-
tigkeit in ihrer Nachbar-
schaft verhindern möch-
ten, rechtfertigen müssen.

Soll der Verein jetzt
(oder schon länger)
mundtot gemacht wer-
den?

So wird das nichts. Der
Verein „Für zukunfts-
orientierte und maßvolle
Bebauung am Markweg“
muss sich für seine Ziele
ganz sicher nicht recht-
fertigen.

Wilhelm Mörchen,
Ellen-Scheuner-Weg
34

Verein muss sich nicht rechtfertigen

Baugebiet Markweg

„Es geht um das Leben“
Franz Müntefering hält beim Palliativtag in der Raphaelsklinik einen bewegenden Vortrag

MÜNSTER. Erstmals fand im
Foyer der Raphaelsklinik der
öffentliche Palliativtag des
„Förderverein Palliativmedi-
zin Raphaelsklinik“ statt.
Über 100 Zuhörer konnten
sich aus erster Hand über ein
Thema informieren, über
das in den letzten Monaten,
auch auf politischer Ebene,
viel diskutiert wurde.

„In der Öffentlichkeit be-
steht ein viel zu düsteres Bild
von der Palliativversorgung,
dem wollen wir mit unserer
Veranstaltung etwas ent-
gegensetzen“, erklärt der
ärztliche Leiter der „Palliati-
ve-Care-Einheit“ der Rapha-
elsklinik, Dr. Marc Theisen
und stellt klar: „Es geht bei
unserer Arbeit nicht um das
Sterben, es geht um das Le-
ben“.

Nach einer intensiven
Podiumsdiskussion mit
neun Experten aus den Be-
reichen Medizin, Pflege, Psy-
choonkologie, Physiothera-
pie, Sozialdienst und Seel-
sorge sowie Vertretern des
Palliativnetzwerks und der
Hospizbewegung folgte ein
bewegender Vortrag des ehe-
maligen Bundesministers
und Vizekanzlers Franz
Müntefering. Der 76-Jährige
ist Mitglied im Stiftungsrat
der Deutschen Hospiz- und
Palliativstiftung und beklagt,
dass das Thema Tod und
Sterben zu oft verdrängt
wird: „Man muss das Sterben
zulassen, aber es muss auch

begleitet werden, es muss
Hilfe geben.“ Engagiert tritt
er in seiner Rede daher auch
dafür ein, die Arbeitsbedin-
gungen aller in der Versor-
gung Schwerstkranker Be-
schäftigten zu verbessern:
„Die Pflege in Palliativ- oder
Hospizeinrichtungen macht

sich nicht von selber, das
muss man gelernt haben.
Die Berufe müssen attrakti-
ver werden, woher sollen
sonst in der Zukunft die Ärz-
te und Pfleger kommen, die
wir brauchen, um immer
mehr Palliativpatienten zu
versorgen?“

Die legale aktive Sterbehil-
fe, wie sie in der Vergangen-
heit immer wieder diskutiert
und gefordert wurde, lehnt
Müntefering ab: Der Satz
„Ich will nicht mehr leben“
heiße oftmals nichts anderes
als „Ich will so nicht mehr le-
ben“ und ist ein Appell, die

Sorgen Schwerstkranker in
all ihren Facetten ernst zu
nehmen und Hilfe anzubie-
ten. Allen Beiträgen war eine
klare Aussage gemeinsam:
Eine gewissenhafte Palliativ-
versorgung ist der wirksams-
te Weg, den Ruf nach aktiver
Sterbehilfe zu entkräften.

Franz Müntefering setzte sich während seines Vortrags im Foyer der Raphaelsklinik engagiert für die Palliativ- und Hospizarbeit
ein..

Anziehende und unkonventionelle Ideen
120 Aussteller zeigten beim Handmade-Markt in der Halle Münsterland ihre Arbeiten

-klm- MÜNSTER. Vor drei Tagen
haben sie ihre eigene „echte“
Firma angemeldet: Design-
Handarbeit für Innenraum-
Lampen fertigen Vivien Nie-
werth und Jan Hinsenhofen
aus Münster. „Wir arbeiten
schon länger zusammen, ha-
ben die Lampen aus Leucht-
kastenfolie bisher aber nur
im Online-Shop vorgestellt,
sagt Jan. Der „Handmade-
Markt“ in der Halle Münster-
land sei für die Studenten
mit Nebenerwerb „das Ziel“
gewesen, sich auch real zu
präsentieren.

Knapp 120 private und ge-
werbliche Hersteller handge-
fertigter Waren machten am
Sonntag beim Markt mit. Be-
sucher standen noch nach-
mittags – trotz Eintritts von
drei Euro und Schneeregens
draußen – bis weit vor die
Halle Nord an. „Es kommen
heute sicher einige Tausend

Besucher“, erklärt Veranstal-
ter André Pabst. Der Markt
finde sonst noch in Ober-
hausen und Osnabrück statt.

Anziehend sind unkon-
ventionelle Ideen: Schmuck
und Taschen in Designs, die
in Geschäften kaum zu fin-
den sind, Sprüche im Kunst-
druck für die Küche oder
eine Anleitung zum Seifen-
kisten-Bau samt Material
und bei Bedarf auch Werk-
zeug finden Interesse.

„Ich finde es wichtig, nicht
immer mit der Masse zu
schwimmen, sondern die
Leute auch auf andere Ideen
zu bringen“, meint Steffi Zö-
phel aus Dortmund. Im Sieb-
druck „verschönert“ sie Ta-
schen und Tücher mit All-
tags-Slogans für junge Leute.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.deAnprobe: Beim Handmade-Markt in der Halle Münsterland begutachteten und verglichen die

Besucher die handgefertigten Details gleich vor Ort. Foto: klm

MÜNSTER. Gleich eine ganze
Reihe von Schülern des Wil-
helm-Hittorf-Gymnasiums
zählt zu den Gewinnern des
Schülerfoto- und Kurzfilm-
wettbewerbs „EuroVisions“.
Vom Minister für Bundesan-
gelegenheiten, Europa und
Medien und Chef der Staats-
kanzlei, Franz-Josef Lersch-
Mense, sind sie jetzt ausge-
zeichnet worden.

In der Kategorie Kurzfilm/
Sekundarstufe I hat das Mi-
nisterium mit einem Preis-
geld in Höhe von 750 Euro
den Film „Den Anfang
machst Du“ von Maria van
den Heuvel und Anna Mag-
dalena Gwiasda vom Wil-
helm-Hittorf-Gymnasium
gewürdigt. „Gemeinsam in
einem Boot“ heißt der Kurz-
film, für den Laura Möller,
Lukas Giesbert, Ivan Dubro-
vin, Maria van den Heuvel,
Jule Severin, David Leon-
hard, Joslyn Tan vom Wil-
helm-Hittorf-Gymnasium

(Sekundarstufe II) 375 Euro
erhalten haben.

Unter dem Motto „Europa
für Eine Welt“ waren Schüle-
rinnen und Schüler der Se-
kundarstufen I und II in
Nordrhein-Westfalen aufge-
rufen, sich am Wettbewerb
zu beteiligen. „Die preisge-
krönten Beiträge verarbeiten
Hoffnungen, Sorgen und

Wünsche junger Menschen
mit handwerklichem Ge-
schick und Kreativität“, so
der Minister.

232 Wettbewerbsbeiträge
waren eingegangen, davon
181 Fotobeiträge und 51
Filmbeiträge. Insgesamt be-
teiligten sich 874 Schülerin-
nen und Schüler am Wettbe-
werb.

Minister ehrt Hittorf-Schüler
Jugendliche erfolgreich bei Kurzfilmwettbewerb

Ausgezeichnet: Europaminister Lersch-Mense mit Maria van
den Heuvel und Anna Magdalena Gwiasda (Hittorf).

men. Inzwischen liegt die
Mitgliedszahl im zweistelli-
gen Bereich. Leidinger hofft
auf jungen Vereinsnach-
wuchs. Mehrmals jährlich

nisten die Vereinsgeschichte
kurz zusammengefasst.

Am 4. Februar 1916 grün-
deten Akademiker den Ver-
ein für alle „am Morgenland“

spielte ihr Sohn Erkin Onay,
Konzertmeister der Staats-
oper Ankara, ein Violinsolo,
bevor Mutter und Sohn den
abwechslungsreichen, exzel-

rin deutsch-türkische Wur-
zeln habe. Ihr Vater war ein
deutscher Geiger, die Mutter
türkische Klavierspielerin.
Deutsch-türkisch war auch

Türkische Gesellschaft
Münster hat mit der welt-
weit ausgezeichneten Pianis-
tin Gülsin Onay ein neues
Ehrenmitglied. Sie spielte
am Samstag in der Aula der
Waldorfschule mit ihrem

Sohn, dem Geiger Erkin
Onay zum 100-jährigen Ver-
einsbestehen. Präsident Pro-
fessor Dr. Paul Leidinger
übergab die Mitgliedsurkun-
de im Beisein von General-
konsulin Pinar Gülün Kayse-

ri und Münsters Regierungs-
präsidenten Prof. Dr. Rein-
hard Klenke, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Gesponsert hatten das gut
besuchte Konzert die türki-
schen Generalkonsulate

Münsters und Düsseldorfs
und das Yinus-Emre-Institut
(türkisches Pendant des
Goethe-Instituts). Die Mu-
sikbegeisterung der Zuhörer

wurde von den Musikern
mit „Vocalise“ von Sergei
Rachmaninow als Zugabe
belohnt.

bei ihren Dankesworten „fürden wundervollen Abend“
darauf hin, dass die Künstle-
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GAL lobt Nahverkehrsplan
MÜNSTER. Grüne und
CDU haben nach eige-
nen Angaben Verbesse-
rungen im Nahverkehrs-
plan durchsetzen kön-
nen. „Die neue Ringlinie
fährt neben dem Zehn-
Minuten Takt zu den
Stoßzeiten nun tagsüber
im 15-Minuten-Takt und
nicht wie vorgeschlagen
im 20-Minuten Takt,“ so
GAL-Ratsherr Carsten Pe-
ters, verkehrspolitischer

Sprecher der Fraktion.
Mehr ÖPNV, mehr Fahr-
ten in der Stadt und kür-
zere Wartezeiten für
Kunden stehen für die
GAL als Verbesserungen
fest. „Wir freuen uns, mit
der Ringlinie ein neues
Angebot für schnelle
Verbindungen zwischen
den äußeren Stadtteilen
zu bieten“, so Gerhard
Joksch, Aufsichtsratsvor-
sitzender der Stadtwerke.

FDP: Filiale nicht schließen
MÜNSTER. „Eine komplet-
te Schließung der Filiale
am Fernmeldeturm sollte
die Sparkasse Münster-
land Ost nicht in Erwä-
gung ziehen“, reagiert
Kurt Moths, FDP-Mit-
glied in der Bezirksver-
tretung Münster Ost, auf
die bekannt gewordenen
Umstrukturierungen im

Filialnetz. „Die Aufgabe
dieses Standortes
schwächt die gerade wie-
der vollständig vermiete-
te Ladenzeile“, so be-
fürchtet er. Zumindest
den Erhalt eines Selbst-
bedienungs-Angebotes
würde er nahe der Mar-
gareta-Kirche begrüßen,
betont er.

Kita-Vertreter bei der SPD
MÜNSTER. Auf Einladung
der beiden münsteri-
schen Landtagsabgeord-
neten Thomas Marquardt
und Svenja Schulze fand
eine Veranstaltung zum
Thema Kindertagesstät-
tenfinanzierung statt.
Dazu kamen zahlreiche
Vertreter der Kitas in
freier Trägerschaft aus
dem ganzen Stadtgebiet
sowie Vertreter des
Dachverbands „Eltern
helfen Eltern“ in die
Räume der SPD Münster.
Die Abgeordneten hatten

unter anderem ein offe-
nes Ohr für die Situation
der Elterninitiativen, die
angesichts von Tarifstei-
gerungen aktuell mit
einer Finanzierungslücke
zu kämpfen hätten.

Schulze, Marquardt

RUND UMS RATHAUS

Musikauswahl über die Grenzen hinaus
Deutsch-Türkische Gesellschaft begrüßt beim Jubiläumskonzert Gülsin Onay

Prof. Dr. Paul Leidinger (l.) dankte gemeinsam mit Generalkonsulin Pinar Gülün Kayseri (2.v.r.) und Veli Firtina (r.) den beiden
Musikern, Gülsin Onay und Erkin Onay. für das deutsch-türkische Konzert in der Waldorfschule. Foto: Maria Conlan

Mekka für Bienenfreunde
„Apisticus-Tag“ in der Speicherstadt bot Vorträge, Workshops und eine Vielzahl an Imkerzubehör an

Von Maria Conlan

MÜNSTER. „Ich habe gar keine
eigenen Bienen“, gestand der
neu gekürte Apisticus des
Jahres 2016, Dr. Joachim
Eberhardt. Der Biologe wur-
de zur Eröffnung des 25.
Apisticustages am Samstag
für sein E-Learning-Projekt
„Die Honigmacher“ ausge-
zeichnet, das für jeden kos-
tenlos online zugängig ist.
Über 3000 Klicks täglich be-
weisen, dass das Konzept
großen Anklang findet und
auch der Imkerei Nach-
wuchs beschert.

Jugendliche, erfahrene
Imker, Familien und inter-
nationale Bienenfreunde ka-
men am Wochenende in die
Speicherstadt zur Imkermes-
se unter dem Titel „Bienen
braucht das Land“. Bereits
zwei Stunden vor dem offi-
ziellem Beginn hatten die 24
Helfer des Kreisimkervereins
Münster an der Tageskasse
gut zu tun, neben 700 Voran-
meldungen wurde das Vier-

fache an Tagesgästen erwar-
tet.

Auf 3000 Quadratmetern
stellten sich 112 Firmen und
Organisationen vor. 28 Fach-
vorträge zu Umweltfragen,
Honigvermarktung und
Parasiten bot das Programm.
Neben Fachgesprächen,
einer Auswahl an Imkerei-
zubehör gab es auch etliche
Honigprodukte zum Probie-
ren, von Delikatessen wie
Met und Honigsenf über
Kosmetika. Ein Extraraum
war für niederländische Im-
ker für Vorträge reserviert.
Der Honig-Doktor gab Jung-
imkern und Honigfreunden
Infos zur Honigqualität. Die
jüngsten Besucher konnten
spielerisch die Imkerei er-
kunden.

Veranstalter des Apisticus-
tages, übrigens nach einer
Figur von Wilhelm Busch
benannt (Apis = lateinisch
für Honigbiene), sind die
Landwirtschaftskammer
NRW, der Verein zur Förde-
rung der Bienenkunde Apis,
der Landesverband Westfäli-
scher und Lippischer Imker

und der Kreisimkerverein
Münster.

In Vertretung von Um-
weltminister Johannes Rem-
mel überbrachte Peter Hett-
lich die Grußworte des Land-
wirtschaftsministeriums
und bezeichnete diese „ein-
malige Fachtagung“ als
„größte deutsche bienen-
kundliche Veranstaltung“. Er
bezeichnete die 10 000 Im-
ker als Säulen naturnaher
Lebensräume. Bürgermeiste-
rin Karin Reismann bedank-
te sich für 25 Jahre Apisti-
custag in Münster. Dr. Tho-
mas Klüner vom Imker-
Landesverband Westfalen
Lippe erinnerte sich an die
Anfänge dieser Messe im
Schloss und bezeichnete
„Münster als das Mekka für
Bienenfreunde“. Als dessen
Initiator wurde Dr. Werner
Mühlen als „Bergeversetzer“
mit einer gleichnamigen
Skulptur geehrt.

Die Dortmunder Harfinis-

tin Lucinda Hahne begeister-
te mit ihrem eigens für das
Jubiläum komponierten
Musikstück „Das Bienen-
jahr“. Es war ein sonniger
Start und als Messe noch er-
folgreicher als in den Vorjah-
ren.

Das nächste große Imker-
Ereignis folgt am 16. Oktober
rund um das Schloss in
Münster. Dort findet dann
der Honigmarkt statt.

Neben einer Vielzahl an Imkerzubehör, das bei einer Ausstel-
lung von 112 Firmen und Organisationen in der Speicherstadt
in Coerde gezeigt wurde, wurden beim 25. Apisticustag auch
zahlreiche Vorträge geboten. Unter den Gästen waren (kleines
Foto, v.r.) Herr Apisticus, Martin Berger, Johannes Frizen, Dr.
Joachim Eberhardt, Dr. Roland Otto und Peter Hettlich.

Foto: Maria Conlan

»Ich habe gar
keine eigenen
Bienen.«
Dr. Joachim Eberhardt, Biologe

Zwei Fragen an. . .

. . . Dr. Werner Mühlen,
Vertreter der Landwirt-
schaftskammer.

Schadet der milde Win-
ter den Bienen?

Mühlen: Für die Bienen
ist es kein großes Problem,
eher für die Imker. Die
Bienen hören nicht auf zu

brüten und verbrauchen
mehr Futter. Sie kommen
nicht zur Ruhe. Der Imker
muss zufüttern, und die
Varroramilbe kann sich
gut vermehren. Wenn es
jetzt noch einen Kälteein-
bruch gäbe, das wäre hef-
tig. Dann gäbe es einen
Zusammenbruch der Bie-
nenvölker. Bis jetzt haben

wir wenig Winterverluste.

Wie kann der Normal-
verbraucher die Bienen-
zucht unterstützen?

Mühlen: Honig aus der
Region kaufen, vom Imker
nebenan. Honig kann man
importieren, Bestäubung
nicht.

„Münster gegen TTIP“ trifft sich
MÜNSTER. Am Dienstag
(16. Februar) um 19.30
Uhr trifft sich das Bünd-
nis „Münster gegen TTIP“
zum Austausch in den
Räumlichkeiten des Ins-
tituts für Theologie und
Politik (ITP) in der Fried-
rich-Ebert Straße 7 (Hin-
terhof). Insbesondere die

demnächst anstehende
bundesweite Anti-TTIP-
Konferenz in Kassel so-
wie die Gründung eines
Anti-TTIP-Münsterland-
Bündnisses wird im Mit-
telpunkt der Veranstal-
tung stehen, heißt es in
der Ankündigung der
Veranstalter.

Gesamtschule Mitte
Bauabläufe sorgen für Kostensteigerung

Von Karin Völker

MÜNSTER. Die gute Nachricht:
Zu Verzögerungen wird es
beim Um- und Ausbau der
Gesamtschule Münster-Mit-
te an der Jüdefelder Straße
voraussichtlich nicht kom-

schriebenen archäologi-
schen Grabungen brachten
reiche Funde aus der sehr
frühen Stadtgeschichte.
Sprich, die Grabungen ver-
schlangen erheblich mehr
Geld als eingeplant.

Kostenträchtig seien auch

Platzierungsbedingungen und Sonderformate Zeitungsgruppe Münsterland
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Standardformate: Grund- und Ortspreise 4c Zeitungsgruppe Münsterland

Grundpreis 10500 Gesamtausgabe ZIS-Nr.* 105.295 10100 Hauptausgabe Münster  ZIS-Nr.* 104.886
Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

Auflagenzahlen 193.076 201.042 102.566 108.026

1/1 Seite 63.588,35 73.264,10 24.579,80 28.076,65

1.000er Eckfeld 18.730,00 21.580,00 7.240,00 8.270,00

1/2 Seite quer 31.859,73 36.707,58 12.315,24 14.067,27

1/2 Seite hoch 27.252,15 31.398,90 10.534,20 12.032,85

Streifenanzeige 15.995,42 18.429,32 6.182,96 7.062,58

1/4 Seite Eckfeld 13.654,17 15.731,82 5.277,96 6.028,83

Ortspreis 10500 Gesamtausgabe ZIS-Nr.* 105.295 10100 Hauptausgabe Münster  ZIS-Nr.* 104.886
Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

Auflagenzahlen 193.076 201.042 102.566 108.026

1/1 Seite 54.048,40 62.264,30 20.879,25 23.866,85

1.000er Eckfeld 15.920,00 18.340,00 6.150,00 7.030,00

1/2 Seite quer 27.079,92 31.196,34 10.461,15 11.958,03

1/2 Seite hoch 23.163,60 26.684,70 8.948,25 10.228,65

Streifenanzeige 13.595,68 15.662,36 5.252,10 6.003,62

1/4 Seite Eckfeld 11.605,68 13.369,86 4.483,35 5.124,87

Bei s/w-Anzeigen gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 20 % auf den 4c-Preis.
*  ZIS ist ein Zeitungsinformationssystem, in dem alle Anzeigenbelegungseinheiten mit einer eindeutigen sechsstelligen Nummer identifiziert werden. 

Der ZIS-Schlüssel wird in allen Zeitungsdaten von ZMG, IVW und AG. MA geführt und ermöglicht eine reibungslose Zuordnung der Ausgaben.
Hinweise zu Platzierungen im redaktionellen Teil siehe Seite 5.

1/1 Seite 
485 mm × 7 Sp.  

(323,9 mm) 
= 3395 mm

1.000er Eckfeld 
250 mm × 4 Sp.  

(184,1 mm) 
= 1000 mm

1/4 Seite Eckfeld 
243 mm × 3 Sp.  

(137,5 mm) 
= 729 mm

Streifenanzeige 
122 mm × 7 Sp.  

(323,9 mm) 
= 854 mm

1/2 Seite 
hoch 

485 mm  
× 3 Sp.  

(137,5 mm) 
= 1455 mm

1/2 Seite quer 
243 mm × 7 Sp.  

(323,9 mm) 
= 1701 mm
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Abweichende Preise für Stellenanzeigen siehe Seite 14. 
Hinweise zu Platzierungen im redaktionellen Teil siehe Seite 5.

 Anzeigenteil (€/mm) Grundpreis Ortspreis
Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

4c 18,73 21,58 15,92 18,34

Fließsatz (€/Zeile) 17,12 19,27 14,55 16,38

 Textteil (€/mm) Grundpreis Ortspreis
Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

4c 56,19 64,73 47,76 55,02
Mindestgröße 10 mm/1 Spalte; Maximalformat 100 mm/2 Spalten

Textteil Festgröße

4c 7.492,00 8.631,00 6.368,00 7.336,00
Festgröße 100 mm/2 Spalten

 Titelfuß (€/Anzeige) Grundpreis Ortspreis
Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

4c 11.754,00 12.535,00 9.991,00 10.655,00
Festgröße 100 mm/2 Spalten

Die Mindestberechnung für 4c-Anzeigen beträgt 100 mm.
Bei s/w-Anzeigen gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 20 % 
auf den 4c-Preis.

10360

Rheine
Neuenkirchen

Wettringen

10240
Mettingen

Recke

Ibbenbüren
Hörstel

Hopsten

Schöppingen

Nienborg
Alstätte

10210

Gronau

10180

Senden

Ascheberg
Lüdinghausen

10190

Warendorf
Everswinkel

Sassenberg

10200
Ahlen

10230

Lengerich

Ladbergen

Tecklenburg

Lienen

Westerkappeln

Lotte

10150
Telgte

Ostbevern

10160

Sendenhorst
Drensteinfurt

10130

Havix-
beck

Nottuln

Münster

10125

10145

Greven

Saerbeck

10175

Steinfurt
Nordwalde

Altenberge
Laer

Horstmar

10370
Ochtrup

Metelen 10364

Ems-
detten

10330
Dülmen

10340
RekenBorken Heiden

Velen

Raesfeld

Billerbeck

Coesfeld

Rosendahl

Gescher

10320

Kreis Warendorf

Stadt Münster

Kreis Coesfeld

Kreis Borken

Kreis Steinfurt

Essen
Dortmund

Osnabrück

Niederlande

Verkaufte Auflage und Leser

Montag bis Freitag 186.851

Samstag 194.130

Leser: 480.000

 43,4 %
Reichwe

ite

10500 Gesamtausgabe; ZIS-Nr. 105.295



8

Grundpreise 4c Anzeigenteil 4c Textteil 4c Titelfuß 4c Fließsatz (€/Zeile)

gestaltete Anzeigen €/mm Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

10100 Hauptausgabe Münster inkl. 10364 EVZ 7,24 8,27 28,94 33,08 4.341,00 4.962,00 7,39 8,15

10130 WN Nottuln/Havixbeck 1,41 1,53 5,65 6,12

10145 WN/Grevener Zeitung 2,06 2,25 8,24 8,99

10150 WN Telgte 1,41 1,53 5,65 6,12

10160 WN Sendenhorst/Drensteinfurt 1,32 1,45 5,27 5,79

10175 WN/MZ Steinfurt 1,93 2,14 7,72 8,56

10180 WN Lüdinghausen 1,69 1,85 6,78 7,39 3,15 3,41

10190 WN Warendorf 1,34 1,48 5,36 5,93

10200 WN Ahlen 1,74 1,87 6,96 7,48 2,98 3,22

10210 WN Gronau 1,69 1,85 6,78 7,39 1.016,00 1.108,00

10230 WN Lengerich 1,51 1,66 6,02 6,64 904,00 995,00

10370 WN Ochtrup 1,44 1,52 5,74 6,07 861,00 911,00

Anzeigenteil, Textteil, Titelfuß, Fließsatz: Grundpreise 4c Zeitungsgruppe Münster

Bei s/w-Anzeigen gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 20 % auf den 4c-Preis.
Die Mindestberechnung für 4c-Anzeigen beträgt 100 mm.

Hinweise zu Platzierungen im redaktionellen Teil siehe Seite 5.
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* Mindestberechnung für Farbanzeigen 100 mm.
** Bei s/w-Anzeigen gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 20 % auf den 4c-Preis.

Grundpreise s/w (€/mm) 4c (€/mm) Fließsatz (€/Zeile)

Mo–Fr

10240 Ibbenbürener Volkszeitung** 3,05 4,31 

Sa

10240 Ibbenbürener Volkszeitung** 3,15 4,31

Mo–Sa

10320 Allgemeine Zeitung Coesfeld 1,84 2,57

10330 Dülmener Zeitung* 1,48 1,95 

10340 Borkener Zeitung 1,75 2,63 3,29

10360 Münsterländische Volkszeitung, Rheine 1,99 2,71

10364 Emsdettener Volkszeitung 1,23 1,61

Anzeigenteil, Fließsatz: Grundpreise sw, 4c Partnerverlage
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Ortspreise 4c Anzeigenteil Textteil Titelfuß Fließsatz (€/Zeile)

gestaltete Anzeigen €/mm Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

10100 Hauptausgabe Münster inkl. 10364 EVZ 6,15 7,03 24,60 28,12 3.690,00 4.218,00 6,28 6,93

10130 WN Nottuln/Havixbeck 1,20 1,30 4,80 5,20

10145 WN/Grevener Zeitung 1,75 1,91 7,00 7,64

10150 WN Telgte 1,20 1,30 4,80 5,20

10160 WN Sendenhorst/Drensteinfurt 1,12 1,23 4,48 4,92

10175 WN/MZ Steinfurt 1,64 1,82 6,56 7,28

10180 WN Lüdinghausen 1,44 1,57 5,76 6,28 2,68 2,90

10190 WN Warendorf 1,14 1,26 4,56 5,04

10200 WN Ahlen 1,48 1,59 5,92 6,36 2,53 2,74

10210 WN Gronau 1,44 1,57 5,76 6,28 864,00 942,00

10230 WN Lengerich 1,28 1,41 5,12 5,64 768,00 846,00

10370 WN Ochtrup 1,22 1,29 4,88 5,16 732,00 774,00

Anzeigenteil, Textteil, Titelfuß, Fließsatz: Ortspreise 4c Zeitungsgruppe Münster

Bei s/w-Anzeigen gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 20 % auf den 4c-Preis.
Die Mindestberechnung für 4c-Anzeigen beträgt 100 mm.

Hinweise zu Platzierungen im redaktionellen Teil siehe Seite 5.
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Anzeigenteil, Fließsatz: Ortspreise sw, 4c Partnerverlage

Ortspreise s/w (€/mm) 4c (€/mm) Fließsatz (€/Zeile)

Mo–Fr

10240 Ibbenbürener Volkszeitung** 2,59 3,68

Sa

10240 Ibbenbürener Volkszeitung** 2,68 3,68

Mo–Sa

10320 Allgemeine Zeitung Coesfeld 1,56 2,18

10330 Dülmener Zeitung* 1,26 1,66

10340 Borkener Zeitung 1,49 2,24 3,29

10360 Münsterländische Volkszeitung, Rheine 1,69 2,30

10364 Emsdettener Volkszeitung 1,05 1,37

* Mindestberechnung für Farbanzeigen 100 mm.
** Bei s/w-Anzeigen gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 20 % auf den 4c-Preis.



12

Grundpreise Textteil (€/mm) Titelfuß (€/Anzeige)

Mo–Fr s/w 4c s/w 4c

10240 Ibbenbürener Volkszeitung** 10,07 789,00

Sa

10240 Ibbenbürener Volkszeitung** 10,39 819,00

Mo–Sa

10320 Allgemeine Zeitung Coesfeld 5,50 7,70 553,01 779,12

10330 Dülmener Zeitung* 5,92 7,80 592,00 780,00

10340 Borkener Zeitung 7,04 10,59 530,00 795,00

10360 Münsterländische Volkszeitung, Rheine 5,80 9,18 850,00

10364 Emsdettener Volkszeitung 4,39 6,00 555,00

Hinweise zu Platzierungen im redaktionellen Teil siehe Seite 5.

* Mindestberechnung für Farbanzeigen 100 mm.
** Bei s/w-Anzeigen gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 20 % auf den 4c-Preis.

Textteil, Titelfuß: Grundpreise sw, 4c Partnerverlage
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Ortspreise Textteil (€/mm) Titelfuß (€/Anzeige)

Mo–Fr s/w 4c s/w 4c

10240 Ibbenbürener Volkszeitung** 8,56 671,00

Sa

10240 Ibbenbürener Volkszeitung** 8,83 696,00

Mo–Sa

10320 Allgemeine Zeitung Coesfeld 4,71 6,54 474,01 653,81

10330 Dülmener Zeitung* 5,04 6,64 504,00 664,00

10340 Borkener Zeitung 5,99 8,99 450,00 675,00

10360 Münsterländische Volkszeitung, Rheine 4,93 7,80 722,50

10364 Emsdettener Volkszeitung 3,73 5,10 471,75

Textteil, Titelfuß: Ortspreise sw, 4c Partnerverlage

Hinweise zu Platzierungen im redaktionellen Teil siehe Seite 5.

* Mindestberechnung für Farbanzeigen 100 mm.
** Bei s/w-Anzeigen gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 20 % auf den 4c-Preis.
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Stellenmarkt Rubrikenmärkte

***  Der Rubrikenmarkt der 10500 ZGM Gesamstausgabe umfasst folgende Märkte:  
Immobilienmarkt, Kfz-Markt und An-/Verkauf.

Bei s/w-Anzeigen im Stellenmarkt und in den Rubrikenmärkten 
 gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 29 % auf den 4c-Preis.

Für Rubrikenanzeigen in den Lokalausgaben gelten zum Teil abweichende  
mm-Preise. Informationen zu Reiseanzeigen in der Wochenend-Beilage  
Panorama finden Sie unter www.rkw-muenster.de.

10500 ZGM Gesamtausgabe*** Grundpreis Ortspreis

(€/mm) Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

4c 18,18 20,96 15,45 17,82

Fließsatz (€/Zeile) 16,60 18,71 14,11 15,90

Hauptausg. Kfz-Markt, An-/Verkauf* Grundpreis Ortspreis

(€/mm) Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

4c 6,35 7,06 5,40 6,00

Fließsatz (€/Zeile) 6,64 7,31 5,64 6,21

Hauptausgabe Immobilienmarkt* Grundpreis Ortspreis

(€/mm) Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

4c 6,14 6,88 5,22 5,85

Fließsatz (€/Zeile) 6,49 7,15 5,52 6,08

10500 ZGM Gesamtausgabe Grundpreis Ortspreis

(€/mm) Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

4c 19,20 22,11 16,32 18,79

Fließsatz (€/Zeile) 17,55 19,75 14,92 16,79

Hauptausgabe Stellenmarkt* Grundpreis Ortspreis

(€/mm) Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

4c 9,60 10,56 8,16 8,98

Fließsatz (€/Zeile) 9,78 11,01 8,31 9,36

Stellenmarkt Kombi Kreis Steinfurt** Grundpreis Ortspreis

(€/mm) Mo–Fr Sa Mo–Fr Sa

4c 10,13 10,54 8,61 8,96

Profitieren Sie von den Möglichkeiten  moderner Online-Plattformen in 
Verbindung mit der regionalen Kompetenz der Tageszeitungen und 
nutzen Sie die crossmedialen Werbemöglichkeiten für Ihre erfolgreiche 
Personalakquise. Wir haben die Kontakte – sprechen Sie uns an. Mindestberechnung für Farbanzeigen 100 mm. 

Stellenanzeigen werden automatisch für die Dauer von 4 Wochen ab 
Erscheinungstag (12 Uhr) im Internet veröffentlicht.

*  Hauptausgabe für Rubrikenmärkte inkl. Hauptausgabe Münster,  
Emsdettener Volks zeitung und Dülmener Zeitung (ZIS-Nr. 104.893)

**  inklusive 10145, 10175, 10230, 10240, 10360, 10364, 10370
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10500 Gesamtausgabe Rubrikenmarkt Kfz – Premium-Platzierung und Specials

* diese Anzeigen sind ausschließlich online unter www.zgm-auto.de buchbar und gelten nur für Gebrauchtwagenangebote.

Fließsatz 2er-Pack  
in der Gesamtausgabe*

Fotofließsatz 4c  
in der Gesamtausgabe*

Sa + Sa bis 9 Zeilen 
Jede weitere Zeile 4,67 €

VW Tiguan 2.0, TDI Life, 4Motion, 
DSG, Sp.+ St., Bj. 1/2014, 20.500 
km, 103 kW (Automatik), AHK, 
ESD, Xenon, Navi, SH, GRH, MFL, 
Freisprecheinrichtung, LM 7 x 
18, schwarz-metallic, Klima etc. 
21.000 €  0000/0000000.

VW Tiguan 2.0, TDI Life, 4Motion, 
DSG, Sp.+ St., Bj. 1/2014, 20.500 
km, 103 kW (Automatik), AHK, 
ESD, Xenon, Navi, SH, GRH, MFL, 
Freisprecheinrichtung, LM 7 x 
18, schwarz-metallic, Klima etc. 
21.000 €  0000/0000000.

Festpreis bis 7 Zeilen 
Jede weitere Zeile 4,88 €

 Festpreis

74,– €

 Festpreis

41,– €

 Festpreis

85,– €

Format: 7sp. × 50 mm
Inhalt:  7 Foto-Fließsatz-Anzeigen,  

4c für Gebrauchtwagen-Angebote

Format: 7sp. × 60 mm
Inhalt:  7 Foto-Fließsatz-Anzeigen,  

4c für Gebrauchtwagen-Angebote

Kundenindividuelles Layout 4c  
in der Gesamtausgabe*

Streifenanzeige  
in der Gesamtausgabe*

 Festpreis

618,– €

 Festpreis

525,– €

Rabattstaffel
100 Anzeigen 10 %
250 Anzeigen  15 %
500 Anzeigen 20 %
(Feste Größe  
55 mm/1 sp.)

A
U

T
O

M
A

R
K

E

www.xxxxx.de

Hier kann ein individuelles An-
gebot eingefügt werden. Hier
kann ein individuelles Angebot
eingefügt werden. Hier kann
ein individuelles Angebot ein-
gefügt werden.

Autohaus Musterhaus
Münster  ·  Tel. 02 51/12 34 56

FOTO

Giulietta 2.0 Diesel Euro 6 
Bj 2016, 44.200 km, 8-Zoll LMF 
150 PS, Xenon, Navi, Sitzhei-
zung, Klimaautomatik, Armlehne, 
Berganfahrhilfe, Regensensor, 
Lichtsensor, Tempomat, PDC 
hinten,  0000/000000.
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Hinweise und Nachlässe (für Anzeigen, Kalenderjahr 1. Januar bis 31. Dezember)

Malstaffel 10500 ZGM-Gesamtausgabe alle weiteren Ausgaben

  6 × 5 %  6 × 5 % 
  12 × 10 %  12 × 10 % 
  24 × 15 %  24 × 15 % 
  52 × 20 %  52 × 20 %

Mengenstaffel 10500 ZGM-Gesamtausgabe alle weiteren Ausgaben

  3.000 mm 5 %  1.000 mm 5 % 
  5.000 mm 10 %  3.000 mm 10 % 
  10.000 mm 15 %  5.000 mm 15 % 
  20.000 mm 20 %  10.000 mm 20 %

Erweiterte Mengenstaffel alle Ausgaben exklusive 10500 ZGM-Gesamtausgabe

  20.000 mm 21 % 
  40.000 mm 22 % 
  60.000 mm 23 % 
  80.000 mm 24 % 
  100.000 mm 25 %

Ortspreise  
werden für direkt erteilte Aufträge des lokalen Einzelhandels, Handwerks und Ge-
werbes aus dem ZGM-Verbreitungsgebiet berechnet; ohne Vermittlungsprovision.

Grundpreise  
gelten für Kunden, die ihren Firmensitz nicht im Verbreitungsgebiet der ZGM haben 
oder den Auftrag durch Werbungsmittler erteilen; 15 % AE-Provision auf den Anzei-
gen- und Beilagengrundpreis.

Fließsatzanzeigen  
werden in Grundschrift (nur 1. feststehender Begriff fett) fortlaufend gesetzt.  
Jede angefangene Zeile wird als volle Zeile berechnet; ohne Kundenrabatt.

Chiffre-Gebühr  
beträgt 9,50 € je Veröffentlichung, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Gestaltungspauschale 
Für die Gestaltung bzw. Überarbeitung von Anzeigenmotiven berechnet der Verlag 
eine Gestaltungspauschale in Höhe von 16,95 € (zzgl. MwSt.) zusätzlich zum 
 Anzeigenpreis. Für sehr aufwändige Gestaltungen behält sich der Verlag einen 
 höheren Kostensatz nach vorheriger Vereinbarung vor.

Platzierungen im redaktionellen Teil 
Textanzeigen: 700 mm Mindestberechnung 
 400 mm/7 Spalten Maximalformat 
Textteilanzeigen: 10 mm/1 Spalte Mindestgröße 
 100 mm/2 Spalten Maximalformat 
Titelfußanzeigen: 100 mm/2 Spalten Festgröße

Mindestanforderung für den Inhalt von Stellenanzeigen  
Eine in den Ausgaben der Zeitungsgruppe Münsterland veröffentlichte Stellenaus-
schreibung (gestaltete Anzeige) muss mindestens folgende Elemente enthalten: 
Stellenbezeichnung, Firma, Telefonnummer und/oder Anschrift  
(die Angabe einer Internet-/E-Mailadresse ist nicht ausreichend).
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Satzspiegel 485 mm hoch/323,9 mm breit 
 1/1-Seite = 3.395 mm

Spaltenbreiten 1 Spalte 44,3 mm 5 Spalten 230,7 mm 
 2 Spalten 90,9 mm 6 Spalten 277,3 mm 
 3 Spalten 137,5 mm 7 Spalten 323,9 mm 
 4 Spalten 184,1 mm 15 Spalten 674,0 mm

Grundschriften  Anzeigenteil Textteil

 10500 Gesamtausgabe 7,5 Punkt 8 Punkt 
 Ausgaben 10100 bis 10240 7,5 Punkt 8 Punkt 
 Ausgaben 10320 bis 10370 8 Punkt 8 Punkt 
 Negativschrift > 8 Punkt in halbfett

Druckverfahren Zeitungsrotations-Offsetdruck 
 (Coldset) nach ISO 12647-3

Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz (geringfügige 
 Abweichungen vom Originalfarbton vorbehalten)

Gesamt- max. 220 % 
farbauftrag

Tonwertzunahme  nach ISO 12647-3 für alle vier Farben 26 %  
im Mitteltonbereich (40 % bzw. 50 %) bei einer 
maximalen Spreizung von 5 %.

Passertoleranz 0,15 mm (nicht > 0,3 mm)

Rasterweite 48 Linien/cm = 121,9 lpi, für s/w oder farbig

Rasterwinkel C15°, M75°, Y0°, K135°

PDF  keine vorseparierten Dateien, 
 Schriften einbetten

Bilddaten-  Farb- und Graustufen 200 dpi, 
Mindestauflösung  Strich 600 dpi

Linienstärke  > 0,3 Punkt

Tonwerte  > 5 %

ISO-Separationsprofile Einen Link zu dem ISO-Separationsprofil  
(QUIZ)   WAN-IFRAnewspaper26v5.icc und weitere  

Informationen zur Datenanlieferung finden Sie unter: 
https://datenanlieferung.aschendorff.de

Technische Angaben
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Druckunterlagen

Bitte liefern Sie Ihre Druckunterlagen digital, als PDF-Datei.

Digitale Übermittlung

Wir beraten Sie gern bei allen technischen Fragen und Details – 
Sie erhalten ausführliche und aktuellste Informationen zur FTP- 
Übertragung unter

Internet www.zgm-muensterland.de 
Telefon 0251/690–90 41 14 
Telefax 0251/690–80 41 91 
E-Mail ds.anzeigen@zgm-muensterland.de

Vor der Übermittlung Ihrer Anzeige können Sie Ihren Anzeigenauftrag 
inklusive eines Ausdruckes der Anzeige sowie Name und Telefonnummer 
eines Ansprechpartners (Rückrufmöglichkeit bei eventuell fehlerhafter 
Übertragung etc.) an folgende Adresse senden:

 ZGM Zeitungsgruppe Münsterland 
 48135 Münster 
 Telefax 0251/690-80 85 90

Farbanzeigen, Belege, Proofs: 

Für eine einwandfreie Farbwiedergabe im Zeitungsdruck benötigen wir 
bei Farbanzeigen Prüfdrucke auf Zeitungspapier. Auf dem Prüfdruck muss 
ein aktuell gültiger FOGRA-Medienkeil-CMYK stehen, der die für den Zei-
tungsdruck festgelegten CIE-L*a*b*-Werte aufweist. Auf Wunsch können 
wir Ihnen einen farbverbindlichen Proof nach Vorgabe der ISO 12647-7  
für den Zeitungsdruck erstellen. 

4c-Sonderfarben:

HKS-Farben sind aus CMYK-Äquivalenten nach unserem eigenen Farb-
fächer anzulegen, den Sie bei Ihrem Medienberater anfordern oder 
unter http://www.aschendorff.de unter dem Menüpunkt Aschendorff 
Druckzentrum Datenanlieferung für die gängigen DTP-Programme down-
loaden können. Bitte verwenden Sie keine RGB-, LAB- und Duplex-Daten, 
Pantone oder eigene Zielfarbprofile.

Technische Angaben/Digitale Datenübermittlung
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Prospektbeilagen

Termine/Kontakt

Anlieferung kostenfrei, vor Belegungstermin frühestens 5 Werktage,  
spätestens 3 Werktage

Anlieferungsadressen:  Aschendorff Druckzentrum,  
An der Hansalinie 1, 48163 Münster 
(Mo–Fr 7.00–15.00 Uhr)

Rücktrittstermin 4 Wochen vor Belegungstermin
1  Auflagenzahlen = Druckauflage inkl. E-Paper. Alle Prospekte werden im E-Paper 
(Allgemeine Zeitung Coesfeld: E-Paper-App) veröffentlicht.

Druckauflage bitte über die Zentrale Beilagendisposition erfragen

Zentrale Beilagendisposition

Telefon 02 51/690-90 47 20 bis -23
Telefax 02 51/690-80 47 29
E-Mail prospektbeilagen@zgm-muensterland.de

2 Bei diesen Ausgaben ist nur eine gemeinsame Belegung von WN und MZ möglich.
3 Diese Ausgaben sind auch in der Hauptausgabe Münster enthalten.

Belegung mit Auflagenzahlen Mo–Fr Sa
10500 ZGM-Gesamtausgabe 2 208.527 219.757
10100 Hauptausgabe Münster 1, 2 111.774 119.294
10125 WN/MZ Münster Stadt 1, 2, 3  47.729    51.789   
10130 WN Nottuln/Havixbeck 1, 3  6.151    6.511   
10145 WN/Grevener Zeitung 1, 2, 3  7.250    7.650   
10150 WN Telgte 1, 3  5.908    6.248   
10160 WN Sendenhorst/Drensteinfurt 1, 3  4.322    4.502   
10175 WN/MZ Steinfurt 1, 2, 3  13.013    13.693   
10180 WN Lüdinghausen 1, 3  9.348    9.758   
10190 WN Warendorf 1, 3  5.284    5.614   
10200 WN Ahlen 1, 3  5.354    5.514   
10210 WN Gronau 1  8.469    8.589   
10230 WN Lengerich 1  6.700    6.860   
10370 WN Ochtrup 1  3.734    3.864   

10240 Ibbenbürener Volkszeitung 17.600 18.500
10320 Allgemeine Zeitung Coesfeld 1 16.600 17.000
10330 Dülmener Zeitung 1, 3 7.415 8.015
10340 Borkener Zeitung 1 17.900 18.900
10360 Münsterländische Volkszeitung, Rheine 1 18.300 19.300
10364 Emsdettener Volkszeitung 1 7.450 7.450

Beilagenpreise Grundpreise (€/‰) Ortspreise (€/‰)
bis 20 g 118,80 101,00
bis 30 g 128,20 109,00
bis 40 g 144,10 122,50
bis 50 g 158,80 135,00
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Prospektbeilagen – Technische Angaben/Hinweise Zeitungsgruppe Münsterland

Anlieferadresse 
Aschendorff Druckzentrum GmbH & Co. KG  
An der Hansalinie 1, 48163 Münster 

Anlieferungszeiten 
montags bis freitags 7 bis 15 Uhr

Grundsätzliche Hinweise
Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form 
eine einwandfreie, sofortige maschinelle Verarbei-
tung gewährleisten. Eine zusätzlich notwendige ma-
nuelle Aufbereitung wird gegebenenfalls in Rechnung 
gestellt. 
Durch Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektro-
statisch aufgeladene oder feucht gewordene Beilagen 
können nicht verarbeitet werden oder führen zu Fehl-
belegungen. 
Beilagen mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) 
bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlagertem 
(rundem) Rücken sind ebenfalls nicht zu verarbei-
ten

Einsteckauftrag des Verlages 
Der schriftliche Beilagenauftrag ist spätestens 8 Tage 
vor dem Erscheinungstermin schriftlich zu übergeben. 
Der Beilageneinsteckaufrag beinhaltet folgende Infor-
mationen: 
•  Beilagentitel oder Artikelnummer bzw. Motiv 
•  zu belegendes Zeitungsobjekt und zu belegende 

Ausgaben bzw. Verbreitungs gebiet mit den ent-
sprechenden Auflagen 

•  Einsteck- bzw. Erscheinungstermin 
•  Gesamtstückzahl der einzusteckenden Beilagen 

Anlieferung der Beilagen 
Die Anlieferung im Lager des Verlages oder der Dru-
ckerei soll frühestens 5 Arbeitstage und spätestens 
3 Arbeitstage frachtkostenfrei vor dem Erscheinungs-

termin erfolgen. Kosten, die durch nicht terminge-
rechte Anlieferung der Beilagen oder verspäteten 
Rücktritt entstehen, trägt der Auftrag geber. 
Die Anlieferung von bereits vorgewickelten Bei lagen 
ist nur nach Abstimmung mit der verarbeitenden 
Druckerei möglich.

Digitale Beilagen
Senden Sie bitte eine PDF-Datei Ihres Prospektes 
(Auflösung 96 dpi, Dokument mit Einzelseiten und 
identischen Seitenformaten, keine ausgeschossenen 
Seiten, nicht passwortgeschützt) an:  prospekte@
aschendorff-medien.de
Die Anlieferung der Unterlagen als PDF sollten bis 
spätestens drei Werktage vor Erscheinungstermin mit 
der Benamung Kundenname_Erscheinungs-
terminttmmjj_Seitenzahl_Varianten erfolgen. 
Wenn Daten nicht im korrekten Format angeliefert 
werden, fallen Bearbeitungskosten an.

Zuschussmenge
Beim Einstecken treten technisch bedingte Verluste 
für das Einrichten der Maschine und beim Verarbeiten 
ein. Die prozentuale Höhe der Verluste ist abhängig 
von der Einsteckauflage, der Art der Beilage und der 
möglichen Kombination mit weiteren Beilagen. In 
jedem Falle sind mindestens 2 Prozent Zuschuss er-
forderlich. 
Fehlstreuungen, Doppelbelegungen und Fehlbele-
gungen sind nicht völlig auszuschließen. 
Beilagenreste werden am Erscheinungstag entsorgt, 
wenn kein anderslautender Auftrag vorliegt. 

Beilagengewicht 
Ab einem Gewicht von 70g/Exemplar ist eine Ab-
stimmung mit dem Verlag erforderlich.

Das Gesamtgewicht aller Beilagen darf das Gewicht 
des Trägerobjektes nicht überschreiten (Presse 
 Distribution Beilagen der Deutschen Post).

Beilagenformate
Mindestformat: 105 × 148 mm (DIN A6)
Maximalformat:  240 × 330 mm,  

mit dem Falz an der langen Seite 
Die Fremdbeilagen sollen in ihrem Format kleiner 
sein als das Zeitungsformat, ggfs. ist die Beilage zu 
falzen (Abb. 1). Beilagen, deren Ummantelung ein 
kleineres oder größeres Format haben als der 
 Innenteil (Loseblattform, geheftet oder zweite 
 Bei lage), bedürfen der vorherigen Abstimmung. 

Flächengewichte  
des Papiers für Beilagen 
Format DIN A6: ≥ 170g/m² 
Formate größer DIN A6 bis DIN A4:  
mindestens 120g/m²
Formate größer DIN A4: mindestens 60g/m² 
Mehrseitige Beilagen:  
ab 4 und bis 6 Seiten: mindestens 60g/m², 
ab 8 Seiten: mindestens 50g/m² 

Beilagenbeschaffenheit 
Angeklebte Produkte (z.B. Postkarten): 
Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen 
anzukleben. Sie müssen bündig im Falz in der Mitte 
der Beilage angeklebt werden. Postkarten müssen für 
besseren Halt im Strichleimungsverfahren angeklebt 
werden.
Bei allen Beilagen mit außen angeklebten Produkten 
ist eine vorherige Abstimmung mit dem Verlag not-
wendig. 
Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen mit Son-
derformaten, Warenmustern oder -proben ist erst 

nach vorheriger technischer Prüfung möglich. Runde 
oder herzförmige Beilagen können nicht verarbeitet 
werden
Von der Richtlinie abweichende Beilagen – z. B. Son-
derformate, Warenproben, spezielle Falzarten (z. B. 
Fensterfalz), besondere Bedruckstoffe – bedürfen der 
Abstimmung und ggf. eines Testlaufes. Für den Test-
lauf werden 500 Exemplare benötigt.
Beilagen, die bereits eine zweite Beilage oder einen 
Einleger enthalten, müssen besonders sorgfältig her-
gestellt werden. Fehlende oder nicht vollständig ein-
gesteckte zweite Beilagen verursachen Fehl- und/
oder Mehrfachbelegungen oder machen die Verarbei-
tung unmöglich.

Platzierung 
Die Platzierung hängt von speziellen Voraussetzungen 
des Trägeproduktes und den technischen Möglich-
keiten ab. Wunschplatzierungen erfordern eine Ab-
stimmung.

Falzarten 
Verarbeitbar sind: Kreuz-, Wickel- oder Mittelfalz 
Nicht verarbeitbar sind: Leporello- und Altarfalz 
Mehrseitige Beilagen mit Formaten größer als DIN A5 
(148 × 210 mm) müssen den Falz an der langen Seite 
haben 

Beschnitt 
Rechtwinkelig und formgleich geschnitten 
Die Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung 
durch stumpfe Messer oder Klebereste aufweisen 

Drahtheftung 
Die Rückstichheftung sollte möglichst vermieden 
werden. Bei Verwendung muss die Drahtstärke der 
Rückenstärke der Beilage angemessen und keines-

(1)
(2) (3) (4) (5) (6)
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falls stärker als diese sein. Die Klammerung muss 
ordentlich ausgeführt sein.
Dünne Beilagen sollten grundsätzlich mit Rücken- 
oder Falzleimung hergestellt werden. 
Bei Verblockung durch Draht-Rückenheftung sind 
Mehrfachbelegungen nicht auszuschließen.

Lagen 
Unverschränkte, kantengerade Lagen mit einer Höhe 
von 10 bis 12 cm (mindestens 50 Exemplare), damit 
sie von Hand greifbar sind. 
Die Ausrichtung der Titelseite (oben/unten sowie 
Fuß/Kopf) muss innerhalb einer Lage identisch sein.
Eine Vorsortierung wegen zu dünner Lagen darf nicht 
notwendig sein. 
Einzelne Lagen dürfen nicht verschnürt oder verpackt 
sein. 
Wenn bei nicht stapelfähigen Beilagen die Griffhöhe 
von ca. 10 bis 12 cm nicht erreicht werden kann, wird 
eine zusätzliche notwendige manuelle Aufbereitung 
ggf. in Rechnung gestellt.

Palettierung 
Palettenart: Tauschfähige Europalette gem. EPAL 
 (European Pallet Association) EN 13698-1 und UIC.
Die Beilagen müssen sauber gestapelt sein und 
 dürfen nicht über den Palettenrand hinausragen;  
die Außenseiten der Prospektstapel müssen bündig 
zur Palette sein.  
Ladehöhe ≤ 130 cm 
Gewicht ≤ 750 kg
Beilagen sollen generell nicht gebündelt werden 
– außer es handelt sich um Resthaushalts- oder Di-
rektverteilung und wenn es der Transport (z. B. gegen 
Verrutschen) nicht anders zulässt. 
Beilagen für mehrere Ausgaben bzw. Erscheinungs-
termine müssen klar gekennzeichnet nach Ausgabe 
bzw. Erscheinungstermin auf je einer Palette angelie-
fert werden. 
Beilagen sind gegen eventuelle Transportschäden 
(mechanische Beanspruchung) und gegen das Ein-
dringen von Feuchtigkeit zu schützen. 

Um ein Aufsaugen von Feuchtigkeit zu vermeiden 
und die Lagen vor Schmutz zu schützen, ist der Palet-
tenboden mit einem stabilen Karton abzu decken. 
Das Durchbiegen der Lagen ist durch einen stabilen 
Karton zwischen den Lagen zu vermeiden. Der Sta-
pel erhält gleichzeitig mehr Festigkeit. Hohlräume 
sind zu vermeiden. 
Die Palette ist mit einer stabilen Abdeckung zu verse-
hen. Diese darf nicht überstehen (kein Überschreiten 
der Abmessungen von 120 cm × 80 cm). 
Die Palette darf unter den Kufen nicht umreift oder 
foliert sein. Der Palettenfuß darf seitlich foliert sein 
(Strech- oder Schrumpffolie), mit einem Abstand von 
2 cm zur Unterseite der Palettenkufen. 
Zur Gewährleistung sind die Paletten an jeder Stirn- 
und Längsseite mit Palettenzetteln im DIN A4-Format 
mit folgenden Angaben auszuzeichnen: 
(a)  Anschrift des Auftraggebers, Kundenname, 

 Absender- und Empfängeranschrift 
(b)  Beilagentitel oder Artikelnummer/Motiv/ 

Kundenname 
(c)  zu belegendes Objekt und zu belegende  Ausgabe 
(d)  Exemplare pro Paket/Lage,  

Exemplare pro Palette und Gewicht der Palette 
(e) Paletten-Nummer durchnummeriert

Packmitteleinsatz 
Die Verpackung ist auf das notwendige, zweckdien-
liche Minimum zu beschränken. 
Paletten und Deckelbretter sind im Mehrwegverfah-
ren zu nutzen. 
Eingesetzte Papiere, Voll- und Wellpappe sollten nicht 
imprägniert, nassfest oder beschichtet sein.
Das Bedrucken und Einfärben der Packstoffe ist zu 
vermeiden.
Palettenbänder sollen aus PE sein, Metallbänder sind 
aus Unfallverhütungsgründen zu vermeiden. 
Kunststoffmaterialien müssen aus PE sein. 
Klebebänder und Etiketten sollten aus dem gleichen 
Material wie der Packstoff sein. 
Die Kartonagen müssen recyclingfähig sein. 
Als Verpackungsmaterial darf kein Verbundmaterial 
eingesetzt werden.

Rücknahmeverpflichtung  
und Entsorgungskosten bei 
Transportverpackungen 
Der Lieferant von Beilagen ist zur Rücknahme der 
Transportverpackungen verpflichtet.  Zu Transport-
verpackungen zählen insbesondere Paletten, Folien, 
Zwischen- und Abdecklagen sowie Palettenbänder. 
Die Rücklieferung der Transportverpackungen wird 
durch die Zeitungsdruckerei veranlasst oder es erfolgt 
die Mitnahme durch den Lieferanten anlässlich einer 
Folgelieferung bei der Zeitungsdruckerei. In beiden 
Fällen kann die sortenreine Erfassung von Verpa-
ckungsmaterialien oder eine entsprechende Nachsor-
tierung vereinbart werden. 
Die Entsorgungskosten trägt der jeweils rücknahme-
pflichtige Lieferant. 
Alternativ kann auch eine Entsorgung durch die Zei-
tungsdruckerei vereinbart werden (gegen Erstattung 
der Entsorgungskosten). In diesem Fall werden die 
reinen marktüblichen Entsorgungskosten (ohne Trans-
portkosten bis zur Annahmestelle) berechnet. Die 
Vereinbarung einer Entsorgungskostenpauschale ist 
zulässig. 
Die Benennung von Dritten oder einer Annahme-/
Sammelstelle, die im Auftrag des Lieferanten dessen 
Rücknahmeverpflichtung erfüllt, ist möglich.

Lieferschein
Die Angaben auf dem Lieferschein müssen denen der 
Palettenzettel entsprechen.
Der Lieferschein enthält: 
•  den Beilagentitel
•  zu belegendes Zeitungsobjekt und zu belegende 

Ausgaben bzw. das Verbreitungsgebiet, Erschei-
nungstermin bzw. -zeitraum 

•  das Gewicht 
•  Stückzahl der Beilagen je Palette
•  die Anzahl der Paletten
•  die Exemplarmengen der Teil- und Gesamtmenge
•  ein Feld zur Dokumentation des Palettentauschs 
•  ein Feld für Vermerke

•  sowie die korrekte Empfänger- und Absenderanschrift 
und Telefonnummer für eine Kontaktaufnahme. 

Bei Teillieferungen ist ab dem ersten Lieferschein für 
die folgenden Anlieferungen das jeweilige  Datum 
und die Uhrzeit beim Empfänger auf dem Lieferschein 
anzugeben. Bei mehr als 3 Anlieferungen empfiehlt 
sich ein Versandplan über alle Teillieferungen

Sonstige Angaben 
Teilbelegungen unterhalb der in den Mediadaten auf-
geführten Verkaufsbereiche (VKB) sind nicht möglich. 
Beilagenpreise sind nicht rabattfähig. 
Beilagenaufträge sind erst nach rechtzeitiger Vorlage 
eines Musters bindend. 
Liegt eine Kennung als Eindruck auf der Beilage vor, 
ist diese dem Verlag frühstmöglich mitzuteilen.
Beilagen dürfen im Druck und Umbruch nicht zeitungs-
ähnlich sein und keine Fremdanzeigen enthalten.
Der Verlag behält sich die Ablehnung oder Höherbe-
rechnung des Auftrages vor, wenn Beilagen für 2 oder 
mehrere Firmen werben.
Beilagenaufträge werden mit der üblichen Sorgfalt 
erledigt. Der Verlag leistet jedoch keine Gewähr für 
Beilagen an bestimmten Tagen und haftet nicht bei 
Verlust einzelner Beilagen auf dem Vertriebswege. 
Eine Alleinbelegung und Konkurrenzausschluss kann 
der Verlag nicht zusichern.  Bei Vorliegen mehrerer 
Beilagenaufträge für einen Tag können die Prospekte 
auch ineinander gesteckt der Zeitung beigefügt wer-
den. Bei Beilagen über 50 Gramm Einzelgewicht be-
hält sich der Verlag ein Schieberecht vor.
Die Beilegungs- und Verteilungstoleranzgrenze be-
trägt 5 %. 
Bei einem später als 5 Werktage vor Erscheinungster-
min stornierten oder verschobenen Beilagenauftrag 
wird eine Ausfallgebühr von 50 % des Beilagenpreises 
der jeweils niedrigsten Gewichtsstufe erhoben.

Technische Richtlinien 
Wir verweisen auf die technischen Richtlinien für 
Fremdbeilagen in Tageszeitungen des Bundesverband 
Druck und Medien e.V., die wir Ihnen bei Bedarf ger-
ne zur Verfügung stellen.
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Titel-Sticker

Ihr Werbesticker auf der Titelseite der Tageszeitung steht  
für eine exklusive Werbeform mit hoher Beachtung.

Der Titel-Sticker ist ein extrem auffälliges Werbemittel auf der Titelseite im direkten 
Sichtfeld der Leser. Die selbstklebende Werbung verschafft Ihrem Angebot maximale 
Aufmerksamkeit und bleibt im Kopf. Formen und  Gestaltungsmöglichkeiten sind 
dabei keine Grenzen gesetzt: vom Standard-Sticker bis zum selbstklebenden Booklet. 

Überraschen Sie Ihre Kunden doch mit einem Gutschein oder einem ganz besonderen 
Angebot. 

Und alles aus einer Hand: Wir übernehmen die Produktion und bei Bedarf auch die 
Gestaltung Ihres Titel-Stickers.

Preise Verteilung (o. Produktionskosten)* Ortspreise Grundpreise
Titel-Sticker  – Standard 

– Medium 
– Large 
– Gutschein

Membership Card
Response Card

106,00 € 
pro Tausend

124,70 € 
pro Tausend

Titel-Sticker Booklet 121,00 € 
pro Tausend

142,40 € 
pro Tausend

* Produktionskosten: ab 495,– € (für 12.500 Stück – Mindestabnahmemenge)
Sprechen Sie uns an: 
Telefon 02 51/690-90 47 20 bis -23  
Telefax 02 51/690-80 47 29  
E-Mail prospektbeilagen@zgm-muensterland.de

 
Ideal  

für Ihre 

Responsewerbung

Kratz’
Mich
am
Bauch.
Jetzt Aufkleber
Abkratzen und
Rabatt sichern. ↖
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Online-Werbung

Buchen Sie Online-Werbung auf den Internetauftritten  
der Zeitungsgruppe Münsterland und profitieren Sie von  
der  zusätzlichen lokalen Reichweite zur Tageszeitung!  
Wir bieten Ihnen mit den reichweitenstärksten Nachrichtenportalen 
im Münsterland die Erfolgs plattform für Ihr Unternehmen:

www.wn.de 
www.azonline.de 
www.borkenerzeitung.de 
www.dzonline.de  
www.ev-online.de 
www.grevenerzeitung.de 
www.ivz-aktuell.de 
www.muensterschezeitung.de 
www.mv-online.de
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Online-Werbung

*  Abweichende Preise bei Partnerverlagen möglich.Neben den hier aufgeführten Werbeformen informieren wir Sie gerne über weitere Online-Werbemöglichkeiten.

Mobiles Rectangle 
Durch die Größe des Werbemittels auf 
Smartphones, wird dieses von den Usern sehr 
gut wahrgenommen.

Format: 300 × 250 px 
TKP: 25,00 €*

Medium Rectangle 
Die auffällige Platzierung im redaktionellen 
Bereich sorgt für hohe Aufmerksamkeit und sehr 
gute Klickraten. 

Format: 300 × 250 px 
TKP: 25,00 €*

Wallpaper 
Das exklusive Werbemittel besteht aus einem 
Skyscraper und Superbanner und belegt den 
kompletten äußeren Bereich.

Format:  
728 × 90 px (Superbanner)  
+ 160 × 600 px / 200 × 600 px (Skyscraper) 
TKP: 35,00 €*

Billboard / Premiumbanner 
Zwischen Kopf und redaktionellem Inhalt ist Ihre 
Werbung unübersehbar.

Format Billboard: 800 × 250 px / 970 × 250 px 
Format Premiumbanner: 970 × 90 px 
TKP: 25,00 €*
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nach den vorstehenden Grundsätzen zu zahlenden 
Betrag. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Soweit der 
Verlag lediglich das Anzeigenvermittlungsgeschäft 
betreibt und sich der Herausgeber der entspre-
chenden Publikation das ausschließliche Recht vor-
behalten hat, ohne nähere Begründung über die 
tatsächliche Veröffentlichung der Anzeige zu ent-
scheiden, besteht kein Anspruch des Anzeigenkun-
den auf Veröffentlichung der gebuchten Anzeige, 
solange eine Freigabe durch den Herausgeber nicht 
erfolgt ist.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes 
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beila-
gen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für er-
kennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunter-
lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel üb-
liche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten. Im Falle 
einer nicht rechtzeitigen Lieferung ist der Verlag zu 
einem Abdruck bzw. einer Veröffentlichung nicht 
verpflichtet. Erfolgt gleichwohl ein Abdruck bzw. 
eine Veröffentlichung, geschieht dies nur unter 
ausdrücklichem Ausschluss jeglicher Gewährlei-
stung sowie Reklamationsrechte des Auftraggebers.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollstän-
digem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungs-
minderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, 
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine 
ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstrei-
chen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht ein-
wandfrei, so hat der Auftraggeber ein Rücktritts-
recht. Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachte Schäden, für Schäden aus 
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie für Schäden aufgrund 
mindestens leicht fahrlässiger Verletzung einer 
Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Werbeauftrags überhaupt erst ermögli-
cht, deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der 

Auftraggeber regelmäßig vertraut. Die Schadener-
satzpflicht ist – abgesehen von der Haftung für Vor-
satz und schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit – auf den vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schaden und 
das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu 
zahlende Entgelt begrenzt. Im Übrigen sind Scha-
denersatzansprüche gegen den Verlag unabhängig 
vom Rechtsgrund ausgeschlossen. Dies gilt insbe-
sondere für Ansprüche wegen mittelbarer Schäden, 
Mangelfolgeschäden oder wegen entgangenen 
Gewinns. Soweit die Haftung des Verlags nach den 
vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung ihrer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz bleibt hiervon unberührt. Schadensersatzan-
sprüche von Kaufleuten gegen den Verlag verjäh-
ren, abgesehen von Ansprüchen aus unerlaubter 
oder vorsätzlicher Handlung, in zwölf Monaten nach 
dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber von den 
den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Reklamati-
onen müssen innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang von Rechnung und Beleg geltend gemacht 
werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler-
korrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften ge-
geben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

13. Der Verlag behält sich vor, Rechnungen elektro-
nisch zu versenden.

14. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige über-
sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen und Prospektbeilagen in 
Zeitungen und Zeitschriften

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer An-
zeigen eines Werbungtreibenden (nachfolgend: 
„Auftraggeber“) oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. 
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 
Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste An-
zeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist ab-
gerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 ge-
nannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen zu den 
gleichen Konditionen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag, dem eine schriftliche Vereinba-
rung zugrunde liegt, aus Umständen nicht erfüllt, die 
der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-
geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflich-
ten, den Unterschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen wer-
den Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend 
in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. 

6. Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeila-
gen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausga-
ben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der 
Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrück-
lich davon abhängig gemacht hat. In diesem Fall 
müssen Aufträge für Anzeigen und Prospektbeila-
gen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimm-

ten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, so rechtzeitig beim Verlag einge-
hen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte 
Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abge-
druckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Verein-
barung bedarf.

7. Textteilanzeigen sind Anzeigen, die mit minde-
stens drei Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer 
redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – 
auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheit-
lichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen. Auch bei rechtsverbindlich 
bestätigten Aufträgen können Anzeigen und Beila-
gen zurückgewiesen werden, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze, oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages unzu-
mutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Ge-
schäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern 
aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den 
Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage 
und deren Billigung bindend. Beilagen und Anzei-
gen, die durch Format oder Aufmachung beim Le-
ser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung 
oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen ent-
halten, werden nicht oder nach Wahl des Auftrag-
nehmers nur gegen eine gesonderte Vergütung 
angenommen. Diese Vergütung entspricht der 
Summe, die der Verlag aufgrund der jeweils aktu-
ellen Preisliste bei einer entsprechenden Eigenan-
zeige unter Berücksichtigung etwaig gewährter 
Nachlässe hätte verlangen können. Dem Auftragge-
ber bleibt ausdrücklich der Nachweis gestattet, 
dass dem Verlag ein Schaden überhaupt nicht ent-
standen oder aber wesentlich niedriger ist, als der 

Allgemeine Geschäftsbedingungen



26

Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rech-
nung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Mit Ablauf der Frist 
gerät der Auftraggeber in Verzug. Etwaige Nach-
lässe für vorzeitige Zahlung werden nach der 
Preisliste gewährt.

15. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zin-
sen sowie die Einziehungskosten berechnet. An-
sprüche auf weitergehende Verzugsschäden blei-
ben vorbehalten. Der Verlag kann bei Zahlungsver-
zug die weitere Ausführung des laufenden Auf-
trages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfä-
higkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlus-
ses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rück-
sicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge ab-
hängig zu machen.

16. Der Verlag liefert mit der Rechnung für gestalte-
te Anzeigen auf Wunsch einen Anzeigenbeleg; bei 
Wiederholungsanzeigen nur von der ersten Anzei-
ge. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, 
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Be-
scheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige.

17. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorla-
gen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Ände-
rungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat 
der Auftraggeber zu tragen.

18. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem 
Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch 
auf Preisminderung nur hergeleitet werden, wenn 
im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzei-
ge beginnenden Insertionsjahres die in der Preis-
liste oder auf andere Weise genannte durch-
schnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage 
nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte 
(bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durch-

schnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur 
Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie 
bei einer Auflage

• bis zu 50.000 Exemplaren mindestens 20 v. H.

• bis zu 100.000 Exemplaren mindestens 15 v. H.

• bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 v. H.

• über 500.000 Exemplaren mindestens 5 v. H.

beträgt.

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminde-
rungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlos-
sen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gege-
ben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige 
vom Vertrag zurücktreten konnte.

19. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die 
Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der 
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns an. Er übernimmt darüber hinaus keine 
Haftung. Zuschriften auf Ziffernanzeigen werden 
nur bearbeitet, wenn sie innerhalb eines Zeit-
raums von vier Wochen nach erstmaligem Er-
scheinen der Ziffernanzeige bei dem Verlag ein-
gehen. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffern-
anzeigen werden ebenso wie der Inhalt von E-
Mails nur auf dem normalen Postweg weiterge-
leitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden 
vier Wochen aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist 
können diese Zuschriften ebenso wie Zuschriften, 
die nicht innerhalb eines Zeitraums von vier Wo-
chen nach erstmaligem Erscheinen der Ziffern-
anzeige eingegangen sind, vernichtet werden. 
Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, 
ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann 
einzelvertraglich als Vertreter das Recht einge-
räumt werden, die eingehenden Angebote an-
stelle und im erklärten Interesse des Auftrag-
gebers zu öffnen. Der Verlag behält sich vor, 
 offensichtlich gewerbliche Offerten nicht weiter-
zuleiten, wenn keine ausdrückliche Weisung des 

Auftraggebers in Textform erteilt wird. Briefe, die 
das zulässige Format DIN A4 (Gewicht von 500 
Gramm) überschreiten, sowie Waren, Bücher-, 
Katalogsendungen und Päckchen sind von der 
Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht 
entgegengenommen. Eine Entgegennahme und 
Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für 
den Fall vereinbart werden, dass der Auftragge-
ber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten 
übernimmt.

20. Druckvorlagen werden nur auf besondere Anfor-
derung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach 
Ablauf des Auftrages.

21. Der Verlag ist berechtigt, die ihm vom Auftrag-
geber überlassenen Daten elektronisch zu spei-
chern und weiterzuverarbeiten. Der Verlag ist be-
rechtigt, Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen 
ergeben oder die zur Vertragsdurchführung not-
wendig sind, an dem Verlag verbundene Unterneh-
men weiterzugeben, soweit dies zur Auftragsab-
wicklung erforderlich ist. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des Datenschutzrechts gem. des 
Bundesdatenschutzgesetzes und der EU-Daten-
schutzgrundverordnung in seiner/ihrer jeweils gül-
tigen Fassung.

22. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichts-
stand ist, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas 
anderes vorsieht, der Sitz des Verlages. Im Ge-
schäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Ge-
richtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche 
des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend ge-
macht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftrag-
gebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftragge-
ber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich 
des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages vereinbart.

23. Information nach dem Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz (VSBG): Wir sind nicht bereit 
oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im 
Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsge-
setzes teilzunehmen.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen

a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages er-
kennt der Auftraggeber die Allgemeinen und die 
Zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die 
Preisliste des Verlages an. Die Gültigkeit etwaiger 
AGB des Auftraggebers ist, soweit sie mit diesen 
Allgemeinen und Zusätzlichen Geschäftsbedin-
gungen nicht übereinstimmen, ausdrücklich ausge-
schlossen.

b) Anzeigen von Handel, Handwerk und Gewerbe, 
deren Auftraggeber in unserem Verbreitungsgebiet 
ansässig sind, Amtliche Bekanntmachungen und 
Anzeigen gemeinnütziger Unternehmen werden 
zum ermäßigten Anzeigenpreis abgerechnet. Eine 
Provision kann Werbemittlern davon nicht gewährt 
werden. Diese Anzeigen werden jedoch provisio-
niert, wenn die Abrechnung zum Grundpreis erfolgt.

c) Voraussetzung für eine Provisionszahlung an 
Werbungsmittler ist, dass der Auftrag unmittelbar 
vom Werbungsmittler erteilt wird und Text bzw. 
Druckunterlagen auch von ihm geliefert werden. 
Die Werbemittler und Werbeagenturen sind ver-
pflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die 
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Mittlerprovision darf an die Auftraggeber 
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

d) Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nach-
lässe werden nur für die innerhalb eines Jahres 
erscheinenden Anzeigen eines Werbungtreibenden 
gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der 
ersten Anzeige. Die Belegung von Bezirks- bzw. 
Teilausgaben oder sonstigen Verlagsdruckschriften 
mit eigenen Preisen gilt als gesonderter Auftrag; 
für die betreffende Ausgabe oder Kombination ist 
ein gesonderter Abschluss zu tätigen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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n) Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäfts-
beziehung die Kunden- und Lieferdaten mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung. Freiwillige 
Angaben werden, soweit hierzu ausdrücklich 
eingewilligt wurde, zusammen mit den für die 
Abwicklung des Geschäftsvorfalles erforderlichen 
Angaben von der Aschendorff Medien GmbH & 
Co. KG, der AGM Produktions- und Vermarktungs 
GmbH und/oder den verbundenen Unter nehmen 
der Unternehmensgruppe Aschendorff für Marke-
tingzwecke genutzt, um interne Marktforschung 
zu betreiben und um den Kunden über Produkte 
und Dienstleistungen zu informieren, die für ihn 
von Interesse sein können. Der Kunde hat jeder-
zeit das Recht, einer bestimmten Verwendung 
seiner personenbezogenen Daten zu wider-
sprechen bzw. seine Einwilligung darüber mit 
Wirkung für die Zukunft schriftlich, soweit der 
Kunde als Verbraucher handelt, ist die Textform 
ausreichend, zu widerrufen. Auf schriftliche An-
forderung bzw., soweit es sich bei dem Kunden 
um einen Verbraucher handelt, auf Anforderung 
in Textform, wird dem Kunden auch jederzeit 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten erteilt. Auskunftsersuchen, Anfragen, 
 Widersprüche oder Mitteilung über eine etwaige 
Berichtigung der persönlichen Daten sind an: 
datenschutzbeauftragter@aschendorff.de,  
zu richten.

o) Enthält eine Anzeige nur eine Internet- oder 
E-Mail-Adresse, so wird diese nach Anzeigengrö-
ße zum Textteilpreis abgerechnet. Anzeigen, die 
nur einen QR-Code enthalten, werden mit minde-
stens 150 mm/2-sp. abgerechnet.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 
für die digitale Übermittlung von 
Druckunterlagen für Anzeigen

Digitale Druckunterlagen für Anzeigen sind sol-
che, welche per Datenträger, direkt oder indirekt 
per Fernübertragung (z. B. ISDN, Breitband, E-
Mail) an den Verlag papierlos übermittelt werden. 
Unerwünschte Druckresultate (z. B. fehlende 
Schriften), die sich auf eine Abweichung des 

 Auftraggebers von den Empfehlungen des Ver-
lages zur Erstellung und Übermittlung von Druck-
unterlagen zurückführen lassen (siehe „Tech-
nische Angaben“ und „Digitale Datenübermitt-
lung“ in dieser Preisliste), führen nicht zu Ge-
währleistungsansprüchen, insbesondere zu 
 keinem Preisminderungsanspruch.

Für die Übertragung von digital übermittelten 
Druckvorlagen bevorzugt der Verlag geschlossene 
Dateien mit inkludierten Schriften, also solche 
Dateien, an denen der Verlag inhaltlich keine 
Möglichkeiten der Veränderung hat. Offene 
 Dateien, z. B. Dateien, welche unter Indesign ge-
speichert wurden, können vom Verlag ebenfalls 
weiterverarbeitet werden. Der Verlag kann bei 
offenen Dateien für die inhaltliche Richtigkeit 
nicht in Anspruch genommen werden. Bei der 
Übermittlung von mehreren zusammengehö-
renden Dateien hat der Auftraggeber dafür Sorge 
zu tragen, dass diese Dateien innerhalb eines 
gemeinsamen Verzeichnisses (Ordner, siehe 
 „Digitale Datenübermittlung“ in dieser Preisliste), 
gesendet bzw. gespeichert werden. Digital über-
mittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können 
nur mit einem für den Zeitungsdruck farbverbind-
lich erstellten Papierproof zuverlässig verarbeitet 
werden. Ohne Farbproof sind Farbabweichungen 
unvermeidbar. Der Auftraggeber kann hieraus 
keinerlei Gewährleistungsansprüche geltend 
 machen, insbesondere keinen Preisminderungs-
anspruch. Der Auftraggeber hat vor einer digi-
talen Übermittlung von Druckunterlagen dafür 
Sorge zu tragen, dass die zu übermittelnden 
 Daten frei von eventuellen Computerviren sind. 
Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten 
Datei Computerviren, wird diese Datei sofort 
 gelöscht, ohne dass der Auftraggeber hieraus 
Ansprüche geltend machen könnte. Der Verlag 
behält sich zudem vor, den Auftraggeber auf 
Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch solche durch den Auftraggeber infiltrierte 
Computerviren dem Verlag Schäden entstehen.

e) Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch 
auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzei-
gen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, 
wenn er zu Beginn der Frist einen Abschluss getäti-
gt hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nach-
lass von vornherein berechtigt. Die Ansprüche auf 
Nachvergütung oder Nachbelastung entfallen, 
wenn sie nicht binnen drei Monaten nach Ablauf 
des Abschlussjahres geltend gemacht werden.

f) Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunter-
lagen, die erst beim Druckvorgang deutlich werden, 
begründen für den Auftraggeber keinen Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder Ersatz wegen ungenü-
genden Abdrucks.

g) Änderungen oder Stornierungen sind schriftlich, 
soweit der Auftraggeber ein Verbraucher ist in Text-
form, mit genauer Angabe des Textes und der Aus-
gabe spätestens bis zum Anzeigenschlusstermin, 
bei Beilagenaufträgen 4 Wochen vor dem Streuter-
min, zu übermitteln. Bei Abbestellung gehen ggf. 
bereits entstandene Herstellungs- oder Vorberei-
tungskosten zu Lasten des Auftraggebers.

h) Unterläuft bei der Wiederholung einer Anzeige 
der gleiche Fehler wie in der ersten Veröffentli-
chung, so sind Ansprüche auf Zahlungsminderung 
oder Schadensersatz für die Wiederholungsanzeige 
ausgeschlossen, wenn und soweit der Auftraggeber 
nach der ersten Veröffentlichung den Fehler nicht 
sofort reklamiert hat. Für die erste Veröffentlichung 
gilt Nr. 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Wird der Auftraggeber aufgrund einer von ihm we-
gen eines wettbewerbswidrigen Verhaltens abge-
gebenen Unterlassungserklärung oder Verurteilung 
auf Zahlung in Anspruch genommen, haftet der 
Verlag nur insoweit für Ersatz, als er den die Zah-
lung auslösenden Wettbewerbsverstoß bei der 
Bearbeitung einer in Auftrag gegebenen wettbe-
werbsrechtlich einwandfreien Anzeige vorsätzlich 
oder grob fahrlässig begangen hat. Gibt der Auf-
traggeber keinen Hinweis auf einen Fehler in einer 
veröffentlichten Anzeige und erscheint eine wie-
derholte oder im Wesentlichen gleiche Folgeanzei-
ge wettbewerbswidrig, ist eine Haftung des Ver-
lages ausgeschlossen.

i) Platzierungswünsche werden nach den gege-
benen Möglichkeiten berücksichtigt. Eine textan-
schließende Unterbringung blattbreiter Streifen-
anzeigen ist nur bei Formaten ab 100 mm Höhe 
und nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. 
Die Auswahl bestimmter Textseiten und ein Aus-
schluss von Wettbewerbsanzeigen erfolgt unver-
bindlich. Eckfeldanzeigen, die eine Höhe ab 400 
mm erreichen, werden in den Raum gestellt und 
blatthoch berechnet.

j) Für Sonderseiten und -rubriken, für in dieser 
Preisliste nicht erwähnte Teilbelegungen, Kombi-
nationsabschlüsse und Jahresabschlüsse ab 
150.000 mm sowie für Kombinationen mit ande-
ren Titeln und bei Beilagenaufträgen ab 2 Millio-
nen Exemplaren können vom Verlag abwei-
chende Preise festgelegt werden. Dies gilt auch 
für Anzeigen, die in Sonderseiten – aus Anlass 
von Jubiläen, Eröffnungen, Ausstellungen, Um-
bauten oder sonstigen Anlässen – erscheinen; 
soweit solche Veröffentlichungen von der Anzei-
genleitung veranlasste redaktionell gestaltete 
Beiträge enthalten, ist das hierfür seitens der 
einzelnen Auftraggeber anteilig zu zahlende Ent-
gelt in dem festgelegten Preis enthalten; auf Zif-
fer 7., zweiter Satz, wird hingewiesen.

k) Für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit von 
Text und Bild der Anzeige haftet der Auftraggeber; 
er hat den Verlag und die Herausgeberin von An-
sprüchen Dritter freizustellen. Die Freistellung er-
folgt einschließlich aller Kosten der Rechtsverteidi-
gung. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Kosten 
der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die 
sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentli-
chten Anzeige bezieht, zu erstatten und zwar nach 
Maßgabe der jeweils gültigen Preisliste.

l) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass 
die von ihm stammenden Texte ergänzend zu der 
Veröffentlichung in Druckschriften ebenfalls in elek-
tronischen Medien verbreitet werden.

m) Änderungen der Anzeigenpreisliste werden mit 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens auch für laufende 
Aufträge wirksam.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen
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Leseranalyse – Auszug aus der MA 2022

©              2022 Tageszeitungen 
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma)

 Struktur des   Leserschaft pro Ausgabe* 
 Verbreitungsgebietes 
 Hochrechnung Zusammen- Reichweite Reichweite Zusammen- 
  in Tsd. setzung in %  in %  in Tsd.  setzung in %

Basis 1108 100,0 43,4 480 100,0 
Geschlecht 
Männer 541 48,8 44,5 241 50,1 
Frauen 567 51,2 42,3 240 49,9

Altersgruppen         
14–19 Jahre 88 8,0 19,0 17 3,5 
20–29 Jahre 163 14,7 20,9 34 7,1 
30–39 Jahre 165 14,9 25,5 42 8,8 
40–49 Jahre 181 16,4 50,0 91 18,9 
50–59 Jahre 183 16,5 51,8 95 19,8 
60–69 Jahre 168 15,2 54,8 92 19,2 
70 Jahre und älter 158 14,3 69,1 109 22,8

Ausbildung 
Schüler allgemeinbildender Schulen 40 3,6 15,0 6 1,2 
Hauptschule/Volksschule ohne Lehre 70 6,3 24,7 17 3,6 
Hauptschule/Volksschule mit Lehre 291 26,3 42,1 123 25,5 
Weiterf. Schule ohne Abitur, mittlere Reife 269 24,3 43,3 117 24,3 
Fach-/Hochschulreife ohne Studium 245 22,1 37,7 92 19,2 
Fach-/Hochschulreife mit Studium 193 17,4 65,1 126 26,1

Berufstätigkeit         
in Ausbildung 147 13,3 20,9 31 6,4 
berufstätig (inkl. z. Z. arbeitslos) 642 57,9 41,7 268 55,7 
Pensionär, Rentner 249 22,5 66,6 166 34,6 
nicht berufstätig, keine Angabe 69 6,3 22,6 16 3,3

  Struktur des     Leserschaft pro Ausgabe* 
  Verbreitungsgebietes 
  Hochrechnung Zusammen-  Reichweite   Reichweite Zusammen- 
   in Tsd.  setzung in %   in %    in Tsd.  setzung in %

Haushalts-Netto-Einkommen
bis unter 1.000 Euro 86 7,7 22,5 19 4,0 
1.000 bis unter 1.250 Euro 19 1,7 39,4 8 1,6 
1.250 bis unter 1.500 Euro 48 4,3 28,9 14 2,9 
1.500 bis unter 2.000 Euro 137 12,4 44,3 61 12,6 
2.000 bis unter 2.500 Euro 150 13,5 38,8 58 12,1 
2.500 Euro und mehr 668 60,3 48,0 321 66,8

Kinder im Haushalt
bis unter 2 Jahre 46 4,2 25,6 12 2,5 
2 bis 3 Jahre 63 5,7 40,6 25 5,3 
4 bis 5 Jahre 59 5,3 29,4 17 3,6 
6 bis 11 Jahre 140 12,6 34,2 48 10,0 
12 bis 13 Jahre 76 6,9 32,8 25 5,2 
14 bis 17 Jahre 178 16,1 36,1 64 13,3 
kein Kind unter 14 Jahre 822 74,2 45,8 377 78,4

* Alle Angaben zu Reichweiten (LpA) beziehen sich auf die ZGM-Gesamtausgabe  
lt. ZMG-Fortschreibung der IVW-Verbreitungsanalyse 2022/2023, ohne Gewähr, Zahlen gerundet, 
deutschsprachige Einwohner Deutschlands ab 14 Jahren.
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Ortsverzeichnis für das ZGM-Verbreitungsgebiet

A
Ahlen ....................... 10200
Albachten ................ 10100
Albersloh ................. 10160
Alstätte .....................10210
Altenberge ...............10175
Alverskirchen .......... 10190
Amelsbüren ............. 10100
Angelmodde ........... 10100
Appelhülsen .............10130
Ascheberg ............... 10180

B
Bergeshövede ......... 10240
Berg Fidel ................ 10100
Bevergern ................ 10240
Billerbeck................. 10320
Borghorst ..................10175
Borken ..................... 10340
Bösensell ..................10130
Brochterbeck ........... 10240
Buldern .................... 10330
Burgsteinfurt ............10175
Burlo ........................ 10340

C
Coerde ..................... 10100
Coesfeld ................... 10320

D
Darfeld ..................... 10320
Darup ....................... 10320
Davensberg ............. 10180

Dickenberg .............. 10240
Dolberg .................... 10200
Dörenthe ................. 10240
Dorbaum ................. 10100
Dreierwalde .10240/10360
Drensteinfurt ........... 10160
Dülmen .................... 10330

E
Eggerode ..................10210
Einen ........................ 10190
Elte ........................... 10360
Emsdetten ............... 10364
Epe ............................10210
Esch .......................... 10240
Everswinkel ............. 10190

F
Freckenhorst ........... 10190
Füchtorf ................... 10190
Fuestrup....................10145

G
Gelmer ..................... 10100
Gemen ..................... 10340
Gescher ................... 10320
Gievenbeck ............. 10100
Gimbte ......................10145
Gremmendorf ......... 10100
Greven ......................10145
Gronau ......................10210
Groß Reken ............. 10340

H
Halverde .................. 10240
Handorf .................... 10100
Harwick ................... 10320
Hauenhorst .............. 10360
Hausdülmen ............ 10330
Havixbeck .................10130
Heiden ..................... 10340
Hiddingsel ............... 10330
Hiltrup ...................... 10100
Hörstel ..................... 10240
Hochmoor ................ 10320
Hoetmar .................. 10190
Hohenholte ..............10130
Holthausen ...............10175
Holtwick .................. 10320
Hopsten ................... 10240
Horstmar...................10175

I
Ibbenbüren .............. 10240

K
Kattenvenne............ 10230
Kinderhaus .............. 10100
Klein Reken ............. 10340

L
Ladbergen ............... 10230
Laer ...........................10175
Laggenbeck ............. 10240
Langenhorst .............10370
Ledde ....................... 10230

Leeden ..................... 10230
Leer ...........................10175
Lengerich ................. 10230
Lette ......................... 10320
Lienen ...................... 10230
Limbergen ............... 10330
Lotte ......................... 10240
Lüdinghausen.......... 10180

M
Marbeck .................. 10340
Maria Veen .............. 10340
Mecklenbeck ........... 10100
Merfeld .................... 10330
Mesum .................... 10360
Metelen ....................10175
Mettingen................ 10240
Milte ........................ 10190
Münster ................... 10100
Müssingen ............... 10190

N
Neuenkirchen ......... 10360
Nienberge ............... 10100
Nienborg ..................10210
Nordwalde ...............10175
Nottuln .....................10130

O
Obersteinbeck ......... 10240
Ochtrup .....................10370
Ostbevern .................10150
Ostenfelde ............... 10190

Osterwick ................ 10320
Ottmarsbocholt ....... 10180

P
Püsselbüren ............ 10240

R
Raesfeld ................... 10340
Raestrup .................. 10190
Ramsdorf ................. 10340
Recke ....................... 10240
Reckenfeld ...............10145
Reken ....................... 10340
Rheine ..................... 10360
Riesenbeck .............. 10240
Rinkerode ................ 10160
Rodde ...................... 10360
Rorup ....................... 10330
Rosendahl ............... 10320
Roxel ........................ 10100

S
Saerbeck ...................10145
Salzbergen .............. 10360
Sassenberg .............. 10190
Schale ...................... 10240
Schapdetten .............10130
Schlickelde .............. 10240
Schöppingen ............10210
Senden .................... 10180
Sendenhorst ............ 10160
Seppenrade ............. 10180
Sprakel ..................... 10100

St. Arnold................. 10360
Steinbeck ................. 10240
Steinfurt ....................10175
Stevern .....................10130
Sudmühle ................ 10100

T
Tecklenburg ............. 10230
Telgte ........................10150

U
Uffeln ....................... 10240

V
Velen ........................ 10340
Velpe ........................ 10240
Vorhelm ................... 10200

W
Walstedde ............... 10160
Warendorf ............... 10190
Welbergen ................10370
Wersen .................... 10240
Weseke .................... 10340
Westbevern ..............10150
Westerkappeln ........ 10240
Wettringen .............. 10360
Wolbeck ................... 10100
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Score Media Group GmbH & Co. KG
E-Mail info@score-media.de Internet www.score-media.de

Nielsen 1
pms:PrintMedien-Service GmbH  
Goldbekplatz 3 
22303 Hamburg 
Telefon 040 / 63 90 84-0 
Telefax 040 / 63 90 84-44  
E-Mail info@pms-tz.de  
Internet www.pms-tz.de 

Nielsen 2
TZ-Media GmbH 
Graf-Recke-Straße 18 
40239 Düsseldorf
Telefon 02 11 / 55 85 60 
Telefax 02 11 / 55 65 95 
E-Mail info@tz-media.de 
Internet www.tz-media.de

Verlagsvertretungen Mitglied der ZMG ZEITUNGSMARKTFORSCHUNG GESELLSCHAFT mbH
Zeitungsgruppe 
Münsterland & Partner

Westfälische Nachrichten

Standort Düsseldorf 
Willstätter Straße 62 
40549 Düsseldorf 
Telefon 02 11 / 33 99 72 29

Standort München 
Hultschiner Straße 8 
81677 München 
Telefon 089 / 1 89 17 44 71

Nielsen 3a, 3b, 5, 6 und 7
Verlagsbüro Krimmer 
Westendstraße 16–22 
60325 Frankfurt/Main
Telefon 069 / 53 09 08-0 
Telefax 069 / 53 09 08-50 
E-Mail frankfurt@krimmer.com 
Internet www.krimmer.com

Nielsen 4 
MAV Media Anzeigen-Verkaufs GmbH 
Greifenberger Straße 1a 
86938 Schondorf a. Ammersee
Telefon 089 / 74 50 83-0 
Telefax 089 / 74 50 83-25 
E-Mail info@mav-muenchen.com 
Internet www.mav-muenchen.com


